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13. Anderung und Klarstellung des Flichennutzungsplans

im Parallelverfahren mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,Kirchensur Reiterbergerstrale”
nach § 8 Abs. 3 BauGB

Die Gemeinde Amerang hat aufgrund § 5 in Verbindung mit §§ 1, 1a, 2, 3 und 4 des Baugesetzbuches (BauGB)
sowie der Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) diese 13. Anderung des
Flachennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan erlassen,
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Begriindung Gemeinde Amerang
A Begriindung
A.1 Anlass der Planung

Im Ortsteil Kirchensur haben in den letzten Jahrzenten keine nennenswerten Bautatigkeiten mehr
stattgefunden. Aufgrund der Lage im Gemeindegebiet und den bestehenden Infrastrukturen
kommt dem Ortsteil Kirchensur in der Gemeinde Amerang eine besondere Bedeutung zu.
Aufgrund der fehlenden baulichen Entwicklung besteht nun ein gewisser Wohnraumbedarf durch
Ortsansdssige sowie durch Einwohner der umliegenden Weiler und landwirtschaftlichen
Hofstellen.

Im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans ,Kirchensur Reiterbergerstrae” wird
angestrebt in moderatem Umfang neues Wohnbauland auf heute unbebauten Flachen
auszuweisen. Mit der Wohnbauflachenausweisung wird angestrebt den bestehenden und
zuklinftigen Wohnraumbedarf in Kirchensur und der umliegenden Weiler entsprechend zu
decken und um Ortsansdssigen und jungen Familien eine dauerhafte Bleibeperspektive zu
ermoglichen bzw. sich am Ort anzusiedeln. Hierdurch kann eine nachhaltige und vitale
Entwicklung des Ortsteils gestarkt werden und langfristig eine demografisch gemischte
Ortsgemeinschaft erhalten bleiben. Die Flachenausweisung erfolgt unter Bericksichtigung des
Gebots des Flachensparens und einer dichteren Baustruktur.

Die Gemeinde Amerang mit dem Ortsteil Kirchensur verfligt Gber einen Flachennutzungsplan,
welcher aber nicht fir alle Bereiche des Gemeindegebietes entsprechende Festlegungen trifft.
Fir die Siedlungsflachen von Kirchensur sind vornehmlich Flachen als Dorfgebiet und vereinzelt
als Allgemeines Wohngebiet dargestellt. Die angrenzenden Flachen sind als Flachen fir die
Landwirtschaft dargestellt, wie auch ein GroRteil des gegenstiandlichen Anderungsbereiches.

Im parallel aufgestellten Bebauungsplan ,Kirchensur Reiterbergerstralle” wird fir die
Baugrundstlicke ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Somit ist die Gebietskategorie
fir die heute unbebauten Grundstiicke zu andern.

Um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fiir den Bebauungsplan ,Kirchensur
Reiterbergerstralie” zu schaffen, hat der Gemeinderat Amerang am 26.07.2023 die Durchfiihrung
der 13. Anderung des Flichennutzungsplans beschlossen.

Die 13. Anderung wird im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB mit der Aufstellung des
Bebauungsplans , Kirchensur Reiterbergerstrale” durchgefiihrt.

Dariiber hinaus erfolgt im Zuge der gegenstindlichen Anderung des Flichennutzungsplans eine
Anpassung bzw. Klarstellung einzelner Flachendarstellungen im derzeit giiltigen
Flachennutzungsplan fiir den Ortsteil Kirchensur. Aufgrund der heutigen tatsdchlichen Nutzung
einzelner Flachen, durch landwirtschaftliche Hofstellen im Osten und Westen sowie einer
gewerblichen Nutzung (Landtechnik) oder im Rahmen eines Kiesabbaus wieder verfiillten Flache,
haben sich die langfristigen Entwicklungsabsichten der Gemeinde im Osten und Westen
gegeniber der urspriinglich geplanten Entwicklung am Ortsteil Kirchensur gedandert.

Entsprechend finden im Rahmen der gegenstindlichen 13. Anderung des Flichennutzungsplans
auf Grundlage der planerischen Zielvorstellungen der Gemeinde fiir den Ortsteil Kirchensur die
Ausweisung einer neuen Wohnbauflache im Siidosten sowie eine Klarstellung der tatsachlichen
Nutzungen und der daraus abgeleiteten langfristigen Entwicklung der Dorfgebietsflachen
Beriicksichtigung.
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Gemeinde Amerang Begriindung

A.2

Bedarf neuer Siedlungsflachen

Bei der Ausweisung neuer Siedlungsflichen ist vor dem Hintergrund des Vorrangs der
Innenentwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB) und des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden
(§ 1a Abs. 2 BauGB) zu priifen, ob fiir diese hinreichender Bedarf besteht. Dabei sind vorhandene
Innenentwicklungspotenziale mitzuberticksichtigen. Dies ist ebenfalls im Rahmen der Ziele des
Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) verankert.

Um den Bedarf hinreichend zu begriinden, wurde in einer separaten Untersuchung aus den
Strukturdaten sowie den Planungszielen fiir die Gemeinde Amerang eine Wohnbauflachen-
bedarfsermittlung und Potentialflichenanalyse durchgefiihrt.

Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen und sich auch fiir den
gegenstdndlichen Planungsumgriff ableiten (Ausgangsjahr 2022, Ansetzung Prognosejahr 2036):

Die Bevolkerungsvorausberechnung im Demographiespiegel des Bayerischen Landesamts fir
Statistik (BayLStat 2021) zeigt bis zum Jahr 2036 eine Bevolkerungszunahme von 223 Einwohnern
(jahrlich +0,4%) fiir die Gemeinde Amerang. 2036 werden der Vorausberechnung zufolge dann
3.856 Einwohner im Gemeindegebiet leben (Flachenmanagement-Datenmanagement, LfU). Die
prognostizierte, prozentuale Bevolkerungsentwicklung von +0,4% entspricht in etwa dem des
gesamten Landkreises Rosenheim.

In der Bewertung der genannten Daten ist aktuell zu beriicksichtigen, dass im genannten
Betrachtungszeitraum die amtliche Einwohnerzahl der Gemeinde durch den Zensus 2022 zum
Stichtag 15.05.2022 im Januar 2025 riickwirkend auf 3.634 festgelegt wurde.

Die Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahl fiir die Folgejahre wurde hierauf aufbauend
zwischenzeitig ebenso angepasst. Danach lebten zum Stichtag 30.06.2024 3.722 Einwohner mit
Hauptwohnsitz in der Gemeinde. Dies entspricht im Vergleich zu der Vorausberechnung des
Demographiespiegels einem deutlich hoheren Zuwachs im Zeitraum 22.05.2022 bis 30.06.2024
von 1,14 % pro Jahr.

Dieser Trend wird sich auch in den Folgeperioden fortsetzen, nachdem ab der 2. Jahreshalfte 2024
im Baugebiet Kammer die ersten ab 2023 errichteten Wohnbauvorhaben mit gesamt ca. 40
Mietwohneinheiten (teilweise im 6ffentlich geférderten Wohnungsbau) fertiggestellt und aktuell
bezogen werden.

Die Gemeinde selbst strebt weiterhin ein organisches und nachhaltiges Wachstum an. Dabei
sollen insbesondere die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Wohnungsnachfrage
bericksichtigt werden. Dem folgend sollen auch kleinere Wohneinheiten entwickelt werden.

Auch im Hinblick auf die deutliche Zunahme der Zahl der Beschaftigten am Arbeitsort in den
letzten zehn Jahren erscheint eine Entwicklung leicht (iber den Prognosen der
Bevolkerungsvorausberechnung mit +0,6% angemessen. Hiernach ergibt sich fiir das Zieljahr 2036
eine Einwohnerzahl von 4.011 bzw. ein Zuwachs von 377 Einwohnern gegeniliber dem Zensus-
Stand per 15.05.2022.

Fir das gemeindliche Zielszenario ergibt sich somit unter Einbeziehung eines jahrlichen
Auflockerungsbedarfs von 0,15% ein zusatzlicher Bedarf von ca. 207 Wohneinheiten (WE). Dies
entspricht bei einer angenommenen bzw. angestrebten hoheren Dichte (22 WE je ha) einem
Wohnbauflachenbedarf bis 2036 von 9,4 ha. Dagegen weist das Datenmodell der
Flachenmanagement-Datenbank des Bayerischen Landesamt fliir Umwelt einen
Wohnbauflachenbedarf bis 2036 von 6,2 ha aus.
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Dem neu ermittelten Wohnbauflachenbedarf von 9,4 ha (ca. 207 WE) standen gemaR der
bestehenden Wohnbauflachenbedarfsermittlung und Potentialflichenanalyse aus dem Jahr 2022
etwa 1,1 ha Innenentwicklungspotentiale, 2,0 ha Vorratsflichen aus dem Flachennutzungsplan
sowie 7,7 ha Entwicklungsflachen (kurz- bis mittelfristige Flachenverfligbarkeit) gegeniber. Dies
wiirde gesamt ca. 10,8 ha Potenzialflachen bei ca. 183 WE bedeuten.

In den Jahren 2023 und 2024 wurden weitere Planungen in der Gemeinde mit neuen
Wohnbauflachen abgeschlossen. Diese Planungen (u.a. im Ortsteil Kammer und die Flachen
stdlich des Sportplatzes) waren bisher in der bestehenden Wohnbauflachenbedarfsermittlung
und Potentialflachenanalyse als kurz- bis mittelfristige Entwicklungsflaichen dargestellt. Die
Darstellungen und Ergebnisse der Wohnbauflachenbedarfsanalyse entsprechen somit nicht mehr
dem aktuellen Stand. Auch sind einzelne Entwicklungsflachen entsprechend ihrer Verfligbarkeit
und dem Bedarf neu zu kategorisieren. Somit sind die Darstellungen und Ergebnisse der
Wohnbauflachenbedarfsermittlung und Potentialflichenanalyse fiir die Gemeinde zu
aktualisieren.

Demnach kdnnen zusammenfassend nachfolgende Ergebnisse aufgezeigt werden:

Die weiterhin positive Entwicklung der Einwohnerzahl (2023/2024 = +2%) sowie der anhaltende
Zuwachs der Anzahl der Arbeitsplatze am Beschaftigungsort (im Zeitraum 30.06.2021 bis
30.06.2022 Anstieg von 1.510 auf 1.577 Beschiftigte) sieht die Gemeinde Amerang mittelfristig
einen malvollen zusatzlichen Wohnraumbedarf fiir ihre Entwicklung als angemessen und
erforderlich an.

Der zunichst berechnete, bestehende Wohnraumbedarf aus dem Jahr 2021/2022 von 8,0 ha
konnte bereits durch die Realisierung von 2,8 ha neuer Wohnbauflachen reduziert werden. Somit
verbleibt bis zum Jahr 2036 ein (iberschlagiger Bedarf von 5,2 ha bestehen. Gemall den
aktualisierten Berechnungen hinsichtlich der gemeindlichen Zielsetzungen besteht jedoch
weiterhin ein Bedarf von 9,4 ha neuer Wohnbauflachen.

Neuer Wohnraum konnte teilweise durch die Nutzung von Potentialflaichen der Innenentwicklung
sowie durch die Uberplanung von Entwicklungsflichen und deren Umsetzung (u.a. im Ortsteil
Kammer und die Flichen siidlich des Sportplatzes) geschaffen werden. Aufgrund der Uberplanung
der Flachen sind die noch nicht baulichen genutzten Flachen nun den Potentialflichen der
Innenentwicklung zuzuschreiben, weshalb deren Umfang angestiegen ist. Zudem wurden
einzelne Entwicklungsflachen entsprechend ihrer Verfiigbarkeit (Stand heute) und dem Bedarf
neu kategorisiert.

Hierzu ist anzumerken, dass die Gemeinde, die zwischenzeitig bereits erschlossenen und in ihrem
Eigentum stehenden Bauflichen in den Baugebieten Kammer bzw. Evenhausen Ost
abschnittsweise zur Bebauung freigibt, d. h. verdaulBert. So wurde aktuell entscheiden, dass im
laufenden Jahr 2025 keine weiteren Flachen zur Bebauung verduBert werden sollen. Auf diese
Weise sichert die Gemeinde eine mittel- bis langfristig bedarfsgerechte Entwicklung des
Wohnraumangebots und kann auf eine sich ggfs. ergebende Bedarfsanderung reagieren.

Aus der beigefligten Zusammenstellung zu den aktuell abgeschlossenen bzw. eingeleiteten
Bauleitplanungen ergibt sich, dass mit diesen der Wohnflachenbedarf im Prognosezeitraum
angemessen gedeckt werden kann. Weitere Baulandentwicklungen plant die Gemeinde auf
absehbare Zeit nicht.
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A3

So werden nun die aktuell in der Planungsphase befindlichen Flachen in Kirchensur (ca. 1,1 ha
Brutto — BBF bzw. 0,85 ha Nettobauflache - NBF) (reduzierte Variante) und Am SchloRfeld Sid (ca.
0,8 ha BBF bzw. 0,7 ha - NBF) unter der Kategorie kurz- bis mittelfristig verflgbare
Entwicklungsflachen aufgefiihrt.

Langfristige
~19ha  Entwickungsfliachen

Kurz- und mittelfristige

~36ha " Entvickungsfiachen

g ggg g ~2,0ha  Ppotentialflachen FNP

g - g

: 8l £ g Bl s
8,0-13,9ha 5,2 ha* 9,4 -6,2 ha ~ 7,6 ha***
Wohnbauflachen- Aktualisierter Angepasste Potential-
bedarf 2021 bis 2036 Wohnbauflachen- und Entwicklungsflachen

bedarf 2024 bis 2036

Darstellung der Saulendiagramme mit Faktor 15

* Wohnbauflachenbedarf 2021 - 2036 nach Abzug des bereits gedeckten Bedarfs

** Gemittelter Wohnbauflachenbedarf zwischen berechneten Gemeindezielen 2021 und 2024
(unter Berlicksichtigung des bereits gedeckten Bedarfs)

*** Langfristige Entwicklungsflachen in Bilanz nicht beriicksichtigt

Abbildung 1: Darstellung des Wohnbauflachenbedarfs gemaR den Berechnungen, im Vergleich der Forstschreibung
und den bestehenden Potential- und Entwicklungsflachen in der Gemeinde, eigene Darstellung

Die Grafik zeigt die aktuell ausgewertete Flachenverteilung auf. Aufgrund der anzunehmenden
weiterhin positiven Entwicklung in der Gemeinde Amerang und der aktualisierten Berechnung
der gemeindlichen Zielsetzung bis 2036 wird ein hoherer Wohnraumbedarf von 9,4 ha angesetzt.
Dieser Wohnraumbedarf kann weitestgehend durch die Potentialflachen der Innenentwicklung
sowie des Flachennutzungsplans und die kurz- bis mittelfristig verfiigbaren Entwicklungsflachen
abgedeckt werden (Gesamtflache ca. 7,6 ha).

Somit liegt weiterhin ein ausreichend begriindeter Bedarf fiir die Realisierung Planungen des
Bebauungsplans , Kirchensur ReiterbergerstraRe” und der Schaffung neuer Wohnbauflachen vor.

Innenentwicklung

GemaR § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB hat die stadtebauliche Entwicklung vorrangig durch MaBnahmen
der Innenentwicklung zu erfolgen. Dies ist ebenfalls in den Grundsdtzen und Zielen des
Landesentwicklungsprogramms Bayern und dem Regionalplan Siidostoberbayern verankert.

Bei der hier gegenstandlichen Anderung sollen im Siidosten des Ortsteils Kirchensur im Rahmen
der Siedlungserweiterung neue Wohnbauflachen geschaffen werden. Die im gegenstandlichen
Umgriff befindlichen Flachen sind heute nicht baulich genutzt, sondern werden intensiv
landwirtschaftlich genutzt. Wie bereits unter A.2 dargestellt, besteht in der Gemeinde Amerang
ein gewisser Wohnraumbedarf. Neben einer entsprechenden Siedlungsentwicklung im Hauptort
Amerang sollen auch in den Ortsteilen gewisse Erweiterungen in moderatem Umfang und unter
Berlicksichtigung der bestehenden Rahmenbedingungen stattfinden. Im Ortsteil Kirchensur sind
jedoch aktuell keine kurzfristig zur Verfligung stehende Baugrundstiicke fiir eine entsprechende
Wohnbebauung vorhanden.

Wie bereits beschrieben, sind die gegenstindlichen Flichen des Anderungsumgriffs heute nicht
baulich genutzt, jedoch befinden sich diese in Anbindung an die bestehenden Siedlungsflachen
des Ortsteils Kirchensur sowie an einer bestehenden ErschlieBung (innerortlich wie regional).
Dem Ortsteil wird ein intaktes Gemeindeleben bescheinigt, mit eigenstandiger Kirchengemeinde
und Feuerwehr sowie eines mitgliederstarken Schitzenvereins.
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A4

Ein im Jahr 2011 erarbeitetes Gemeindeentwicklungskonzept, zusammen mit dem Amt fir
landliche Entwicklung, welches u.a. als Ziel fir die Gemeinde formuliert, dass die Ortsteile
Amerang, Evenhausen und Kirchensur vorrangig zu entwickeln sind, bestdrkt nochmals die
angestrebte Siedlungserweiterung. Hinsichtlich der vorgebrachten Argumente und einer
beabsichtigten verdichteten Bauweise der Wohnbebauung erscheint eine moderate Erweiterung
der Siedlungsflachen fiir eine angemessene Versorgung der Bevdlkerung mit Wohnraum auf
heute unbebauten Flachen angemessen.

Dariiber hinaus werden im Rahmen der Anderung und der Darstellung neuer Wohnbauflidchen
auch die aktuellen Flachendarstellungen des gliltigen Flachennutzungsplans an die tatsachliche
Nutzung sowie die von der Gemeinde beabsichtigte, zukiinftige Entwicklung entsprechend
dargestellt. GemaR der formulierten Zielvorstellung durch die Gemeinde Amerang findet dabei
eine geordnete stadtebauliche Entwicklung unter Beriicksichtigung der bereits bestehenden
Nutzungen im Bereich der landwirtschaftlichen Hofstellen im Osten und Stidwesten sowie der
gewerblichen Nutzung im Zentrum Beachtung. Auch werden die Dorfgebietsflaichen im
Nordwesten aufgrund der angrenzenden, teils wieder verfiillten, Kiesabbauflachen neu definiert.
Eine entsprechende Entwicklung vorgesehener Wohnbebauung im Rahmen der bisherigen
Dorfgebietsflachen erfolgt nun auf den neu dargestellten Wohnbauflachen im Siidosten, weshalb
die Dorfgebietsflachen in den anderen Bereichen reduziert werden kénnen.

Nach § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist die Umwandlung von Flachen fir die Landwirtschaft oder Wald
zu begriinden. Durch die gegenstindliche Anderung sind keine Waldflichen betroffen, in die
angrenzenden Waldflachen findet kein Eingriff statt. Die grundsatzliche Notwendigkeit der
Baulandausweisung ist in den vorherigen Absitzen begriindet. Eine Uberplanung von heute
landwirtschaftlichen Flachen erfolgt lediglich in moderaten Umfang.

Lage und GréRe der Anderung

Abbildung 2: Lage des Anderungsbereiches (rot) und die Klarstellungsbereiche ( ) in Kirchensur - ohne Malstab
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A.5

Der Anderungsbereich liegt im Siidosten am Ortsrand des Ortsteils Kirchensur. Die
Klarstellungsbereiche befinden sich in den westlichen und 6stlichen Randbereichen sowie im
Zentrum des Ortsteils. Der Ortsteil Kirchensur befindet sich ca. 5,7 km nordlich von Amerang.

Die Flichen des Anderungsumgriffs werden heute intensiv landwirtschaftlich als Acker- bzw.
Grinland genutzt. Im Nordosten und Stiden befinden sich kleinere Bereiche als Wiesenflache. Im
Westen grenzen bereits mit Wohngebauden bebaute Siedlungsflichen an. Im Norden, im
Anschluss an die ,Reiterbergerstralle”, befinden sich eine landwirtschaftliche Hofstelle
(Nordwesten) sowie weitere landwirtschaftlich genutzte Grin- und Ackerflachen. Im Osten und
Stidwesten grenzen Waldflichen an den Umgriff der Anderung an.

Hinsichtlich der Planungstiefe des Flachennutzungsplans wird auf eine parzellenscharfe
Darstellung der betroffenen Flurstiicke verzichtet. Mit Hinblick auf die Verortung ist bei der
gegenstindlichen Anderung vor allem die Teilfliche des Flurstiicks Nr. 154 (Gemarkung
Kirchensur) betroffen. Die Ausdehnung des Umgriffs betragt im Mittel in Nord-Sid-Richtung ca.
160 m und in Ost-West Richtung ca. 150 m und umfasst ca. 2,43 ha.

Bei den Klarstellungsbereichen handelt es sich zum GroRteil um bereits intensiv baulich genutzte
Flachen der im Ortsteil bestehenden landwirtschaftlichen Hofstellen im Stidwesten und im Osten
sowie eines Landtechnikbetriebes und Wohnen im Zentrum. Im Bereich der landwirtschaftlichen
Hofstellen befinden sich gréBere Baukorper sowie erganzende bauliche Anlagen, wie Fahrsilos,
und Zufahrten/Rangierflichen. Die Flichen des Landtechnikbetriebes sind durch eine groRere
Halle und Ausstellungs- bzw. Stellflachen lberbaut. Die Flache im Nordosten wurde nach dem
Kiesabbau wieder verfiillt und wird heute als intensives landwirtschaftliches Griin- bzw. Ackerland
genutzt. Insgesamt umfassen die vier Flachen eine GroRe von ca. 3,37 ha.

Planerische Vorgaben und rechtliche Ausgangslage

Landesentwicklungsprogramm Bayern

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) (Fortschreibung 2020) ist die Gemeinde Amerang
als allgemeiner landlicher Raum dargestellt. Die umgebenden Gemeinden sind ebenfalls als
allgemeiner landlicher Raum dargestellt. Fiir die Region 18 (Siidostoberbayern) ist ausgehend
vom Jahr 2010, ein moderates Bevolkerungswachstum von 1,1% bis 2020 bzw. 0,5% bis 2030
vorausberechnet. GemaR den Ausfiihrungen unter A.2 ist auf Grundlage aktueller Daten eine
abweichende Prognose der Bevdlkerungsentwicklung explizit fir die Gemeinde Amerang
gegenliber der Region 18 getroffen.

Aus dem LEP sind fiir die hier gegenstiandliche Anderung insbesondere folgende Ziele (Z) und
Grundsatze (G) von Belang. (Die Entsprechung gegentiber der Fldchennutzungsplanénderung zu
den einzelnen Zielen und Grundsdtzen ist in grau kursiv nachgestellt.)

1.1.1(2) In allen Teilrdumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen
oder zu erhalten. Die Starken und Potenziale der Teilrdume sind weiterzuentwickeln.
-> Stérkung des Teilraums durch Bereitstellung von Wohnbaufléichen zur Sicherung
des Wohnraumbedarfs

1.1.1(G) Hierfir sollen insbesondere die Grundlagen fiir eine bedarfsgerechte Bereitstellung
und Sicherung von Arbeitsplatzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der
Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gitern geschaffen oder erhalten werden.
-> Sicherung der Versorgung der Bevélkerung mit Wohnraum



Seite 10 von 55
Begriindung

2.2.5(G)

3.1.1(G)

3.2(2)

5.4.1(G)

7.1.1(G)

7.1.6 (G)

13. Anderung und Klarstellung des Flichennutzungsplans
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Der landliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass

- er seine Funktion als eigenstdandiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern
und weiter entwickeln kann,

- seine Bewohner mit allen zentralortlichen Einrichtungen in zumutbarer
Erreichbarkeit versorgt sind,

- er seine eigenstandige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und

- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.

-> Sicherung der Versorgung der Bevélkerung mit Wohnraum

Die Ausweisung von Bauflachen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung
unter besonderer Berlicksichtigung des demographischen Wandels und seiner
Folgen, den Mobilitatsanforderungen, der Schonung der natiirlichen Ressourcen und
der Starkung der zusammenhangenden Landschaftsraume ausgerichtet werden.

-> Darstellung neuer Baufldchen in Anbindung an bestehende Siedlungsstruktur und
an bestehender ErschliefSung

In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung
moglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zuldssig, wenn Potenziale der
Innenentwicklung nicht zur Verfligung stehen.

-> Keine Innenentwicklungspotenziale am Ortsteil vorhanden, daher Nutzung von
Entwicklungsfldchen an bestehenden Strukturen

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen in ihrer Flachensubstanz
erhalten werden. Insbesondere fiir die Landwirtschaft besonders geeignete Flachen
sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang fir andere Nutzungen in
Anspruch genommen werden.
-> es verbleiben ausreichend grofSe Landwirtschaftsfldchen in der Umgebung fiir eine
angemessene Bewirtschaftung

Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum
des Menschen erhalten und entwickelt werden.
-> Darstellung einer umfénglichen Ortsrandeingriinung

Lebensraume fir wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt werden. Die
Wanderkorridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser und in der Luft sollen
erhalten und wieder hergestellt werden.

-> Darstellung einer umfénglichen Ortsrandeingriinung, Entwicklung neuer
Lebensraumstrukturen

Regionalplan 18 (RP 18)

Die Gemeinde Amerang ist gemall Regionalplan fir die Region Sidostoberbayern (18) als
»Allgemeiner landlicher Raum” verzeichnet. Die umgebenden Gemeinden sind ebenfalls als
»Allgemeiner landlicher Raum” dargestellt.

Aus dem giiltigen Regionalplan fiir die Region Siidostoberbayern sind insbesondere folgende Ziele
(Z) und Grundsatze (G) von Belang. (Die Entsprechung gegentiber der Fldchennutzungsplan-
dnderung zu den einzelnen Zielen und Grundsétzen ist in grau kursiv nachgestellt.)

Al1(G)

Malistab der regionalen Entwicklung Sldostoberbayerns ist die nachhaltige

Raumentwicklung. In diesem Sinne soll die Region Siidostoberbayern so

weiterentwickelt werden, dass

- sie als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum fiir die Bevélkerung erhalten bleibt,

- die landschaftliche Schénheit und Vielfalt erhalten sowie die natirlichen
Lebensgrundlagen gesichert und ggf. wiederhergestellt werden und

- das reiche Kulturerbe bewahrt und das Heimatbewusstsein erhalten wird. (...)

-> Schaffung von Wohnraum unter Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes
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A12.2(G)

B12.1(2)

BIl1(G)

BIN2.1G

Begriindung

Die nattirlichen Lebensgrundlagen und die landschaftliche Eigenart der Region sollen
erhalten werden. Die Flacheninanspruchnahme soll durch eine nachhaltige
Siedlungsentwicklung reduziert werden.

-> Schaffung von Wohnraum unter Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes,
Fléchendarstellung auf Grundlage tatsdchlicher Nutzungsstruktur

Gliedernde Griinflaichen und Freirdume im Ortsbereich und zwischen den
Siedlungseinheiten sollen erhalten, entwickelt und erweitert werden. Sie sollen
untereinander und mit der freien Landschaft verbunden werden. Auf eine gute
Einbindung der Ortsrander in die Landschaft, die Bereitstellung der dafir
notwendigen  Mindestflichen und auf die Erhaltung bestehender
Obstgeholzpflanzungen soll geachtet werden. Die Versiegelung des Bodens soll so
gering wie moglich gehalten und die Sickerfahigkeit besiedelter Flachen verbessert
werden.

-> Darstellung und Umsetzung von umfénglichen Flédchen als Ortsrandeingriinung,
Beschrénkung der Versiegelung auf ein Mindestmayfs

Die Siedlungsentwicklung in der Region soll sich an der Raumstruktur orientieren und
unter Berlcksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen
ressourcenschonend weitergefiihrt werden. Dabei sollen

- die neuen Flachen nur im notwendigen Umfang beansprucht werden

- die Innenentwicklung bevorzugt werden und

- die weitere Siedlungsentwicklung an den vorhandenen und kostenglinstig zu
realisierenden Infrastruktureinrichtungen ausgerichtet sein.

-> Darstellung von Fldchen fiir Wohnen an bestehender ErschliefSung

Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flachen durch
raumbedeutsame Planungen und MaRnahmen soll sich auf den notwendigen
Umfang beschranken.

-> Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Fldchen in moderaten Umfang, in
Anbindung an bestehende Siedlungsstrukturen
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Giiltiger Flachennutzungsplan
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Abbildung 3: Darstellung im giiltigen Flachennutzungsplan — Anderungsbereich in blau und
Klarstellungsbereiche in - ohne Malstab

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Amerang stellt im Ortsteil Kirchensur fiir die hier
gegenstdndlichen Flichen des Anderungsbereichs zum GroRteil Flichen fiir die Landwirtschaft
dar. Im Nordwesten sind kleinere Teilflichen aus einer vorangegangenen Anderung als
Dorfgebietsflache sowie Flache fir Ortsrandeingriinung dargestellt.

Im Norden und weiter im Osten und Siiden befinden sich weitere Flachen fir die Landwirtschaft.
Angrenzend im Osten und Siiden sind Flachen fiir Wald dargestellt. Die bebauten Flachen des
Ortsteils sind vorwiegend als Dorfgebiet dargestellt. Die Dorfgebietsflichen entlang des
Anderungsumgriffs sind in Richtung Osten von Flache fiir Ortsrandeingriinung umgeben.

Im Rahmen des aufgestellten Bebauungsplans ,Kirchensur ReiterbergerstralRe” ist ein
Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO vorgesehen. Somit weichen die Darstellungen des
glltigen Flachennutzungsplanes gegeniiber der nun beabsichtigten Art der Nutzung des
Bebauungsplans ab. Um dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 BauGB zu genligen, ist
somit eine Anderung des Flachennutzungsplans notwendig.

Die 13. Anderung des Flachennutzungsplans wird gem3aR § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren
mit der Aufstellung des Bebauungsplans , Kirchensur Reiterbergerstrafle” durchgefihrt.

Die Klarstellungsbereiche, die heute groRtenteils intensiv durch bestehende landwirtschaftliche
Hofstellen und Gewerbe genutzt werden, sind Uberwiegend als landwirtschaftliche Flachen
ausgewiesen. Lediglich Teilbereiche im Siidwesten und im Zentrum sind als Dorfgebiet oder als
Flache flir den Gemeinbedarf “Spielanlagen” verzeichnet. Auch die Flachen im Nordwesten sind
als Dorfgebiet dargestellt.
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A.6

Die Darstellungen des giltigen Flachennutzungsplans weichen in diesen Bereichen von der
tatsachlichen Nutzung und den langfristigen Entwicklungsabsichten der Gemeinde im Ortsteil ab.
Daher werden die Flichendarstellungen der Klarstellungsbereiche im Rahmen der 13. Anderung
des Flachennutzungsplans angepasst, um eine geordnete stadtebauliche Entwicklung im Ortsteil
Kirchensur zu gewahrleisten.

Bestehendes Baurecht

Die Flichen des gegenstindlichen Anderungsumgriffs sowie ein GroRteil der
Klarstellungsbereiche sind heute durch keinen Bebauungsplan lGberplant. Somit handelt es sich
bei den heute unbebauten und als Flachen fiir die Landwirtschaft dargestellten Flachen um
planungsrechtlichen AuRenbereich im Sinne des § 35 BauGB. Die bereits als Dorfgebiet
dargestellten Flachen sowie baulich genutzten Flachen sind nach § 34 BauGB zu bewerten.

Die Flachen im zentralen Bereich wurden im Rahmen des Bebauungsplans Kirchensur
»,Schnaitseer Strale” aus dem Jahr 2018 Uberplant. Ziel der Planung war es eine angemessene
Erweiterung des bestehenden Landtechnikbetriebes zu ermdglichen, unter Beriicksichtigung der
schutzbediirftigen Belange der umliegenden Bebauung, der Belange des Umweltschutzes sowie
gesunder Arbeits- und Wohnverhaltnisse. Dabei wurde als Art der Nutzung ein Mischgebiet nach
§ 6 BauNVO fiir die Baugrundstiicke festgesetzt. Im Planungsumgriff befinden sich das neue
(Norden) und bestehende (Siiden) Gebidude des Landtechnikbetriebes sowie die angrenzenden
Lagerflachen, eine Wohnbebauung im Nordosten sowie private Griinflachen.

Bewertung der Klarstellungsbereiche

Die Klarstellungsbereiche befinden sich im Zentrum sowie am Ortsrand im Nordwesten,
Sidwesten und Osten von Kirchensur. Die Flachen grenzen an gemischt genutzte
Dorfgebietsflachen und Landschaftsraume.

Die Flachen im Nordwesten wurden im Nachgang des Kiesabbaus wieder verfiillt, sind heute
unbebaut und werden intensiv landwirtschaftlich als Ackerflaiche genutzt. Die Flachen im
Sidwesten werden ebenfalls intensiv als Ackerfliche und Griinland genutzt. Die 6stlichen
Teilbereiche sind bereits Gberbaut durch ein Stallgebdude, eine Giillegrube und ein Fahrsilo, die
zur landwirtschaftlichen Hofstelle gehoren. Die beiden Flachen im Westen sind durch eine
zweireihige Wohnbebauung voneinander getrennt. An die Flache im Nordwesten grenzen im
Osten weitere Wohngebiete, im Norden noch bestehende Kiesabbauflaichen und im Westen
landwirtschaftlich genutzte Griinland- und Ackerflachen. An die Flache im Stidwesten grenzen im
Osten Flachen einer landwirtschaftlichen Hofstelle und Wohngebiete, im Siiden und Westen
landwirtschaftlich genutzte Grinland- und Ackerflichen sowie im Westen dichtere
Geholzstrukturen.

Die Flachen im Osten befinden sich im Umgriff einer weiteren landwirtschaftlichen Hofstelle und
werden entsprechend intensiv genutzt durch Stallgebaude, Nebengebaude, einem Fahrsilo sowie
umfanglichen Zufahrten und Abstellflachen. An die Flachen grenzen im Norden Wohnnutzungen
sowie wie im Westen groRere intensiv landwirtschaftliche Griinland- und Ackerflachen an. Im
Westen befinden sich weitere Baustrukturen der zugehérigen landwirtschaftlichen Hofstelle,
sowie gemischt genutzte Baustrukturen sowie die Kirche mit Friedhof. Im Siiden befinden sich
weitere Gebaude der landwirtschaftlichen Hofstelle.

Die Flachen im zentralen Bereich sind heute bereits ebenfalls intensiv bauliche genutzt, durch die
Erweiterungsflichen mit einer neuen grolRen Betriebshalle sowie Ausstellungs-, Stell- bzw.
Lageflichen des Landtechnikbetriebes und des alten Betriebsgebdude. Ostlich an die
Erweiterungsflachen grenzen landwirtschaftliches Griinland sowie Wohnnutzungen an.
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Die einzelnen Klarstellungsbereiche sind heute erschlossen, durch die offentlichen
StraRenverkehrsflachen der HauptstraBe oder LindenstraBe (Nordwesten) oder die jeweiligen
ErschlieBungsflachen der landwirtschaftlichen Hofstellen, welche wiederum an den o6ffentlichen
StraRenverkehrsflaichen der HauptstraBe (Stdwesten) oder der Schnaitseer StraRe (Osten)
anliegen. Auch liegen aufgrund der bestehenden baulichen Nutzung im Bereich der
Landwirtschaften die technisch notwendigen Infrastrukturen entsprechend vor.

Laut Ubersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.000 (Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, Stand Juni
2025) sind die Boden der einzelnen Flachen vorherrschend durch Braunerde sowie
kiesfihrendem Lehm (iber Sandkies (Westen, Zentrum) bzw. Gber Schluff- bis Lehmkies (Osten)
gepragt. GemaR der digitalen Ingenieurgeologischen Karte 1:25.000 (Bayerisches Landesamt fur
Umwelt, Stand Juni 2025) lassen sich die Bdden der einzelnen Flachen als nichtbindige
Lockergesteine wechselnd mit nichtbindigen Lockergesteinen (Westen) oder nichtbindige
Lockergesteine, mitteldicht bis dicht gelagert (Osten, Zentrum) beschreiben. Es ist von einer teils
wechselhaften mittleren bis hohen Tragfahigkeit auszugehen. Insgesamt erscheint aufgrund der
bestehenden Bebauung auf den Flachen und in deren Umgebung eine entsprechende bauliche
Nutzung der Flachen als gegeben.

Nach Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes fiir Denkmalpflege (Stand Juni 2025) sind
innerhalb der oder direkt angrenzend an die Klarstellungsbereiche keine Bau- oder
Bodendenkmaler sowie geschiitzte Ensemble, noch landschaftspragende Denkmaler verzeichnet.
Lediglich im Osten befinden sich die Denkmaler der katholischen Kirche, Filialkirche, Saalkirche
,St. Bartholomaus” als Baudenkmal D-1-87-113-30 sowie umliegend untertagige mittelalterliche
und frihneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. Filialkirche St. Bartholomdus als
Bodendenkmal D-1-7940-0034.

Innerhalb der oder direkt angrenzend an die Klarstellungsbereiche befinden sich weder kartierte
Biotopflachen noch sonstige naturschutzrechtliche Schutzgebiete (FFH-Gebiete, Natura 2000
Gebiete etc.) (Bayerisches Landesamt fiir Umwelt, Stand Juni 2025). Lediglich im Stdwesten
befindet sich in unmittelbarer Nahe die kartierte Biotopflache mit der Nr. 7940-0130-001 mit der
Bezeichnung ,Grof3seggenrieder in Gelandemulden bei Kirchensur” mit Landréhrichten. Zudem
befinden sich innerhalb der Flachen im Nordwesten (gesamter Bereich, Nr. 86328) und im
Stdwesten (Nrn. 183382, 183383) gekennzeichnete Ausgleichs- und Ersatzflichen des
Okokatasters. Im Rahmen des Kiesabbaus und der Verfiillung (Norden) und der Errichtung eines
Milchviehstalles und einer Gillegrube (Stden) sollen auf den jeweiligen Flachen Feldgeholze,
Hecken, Geblsche und Gehdlzkulturen entwickelt werden (Bayerisches Landesamt fiir Umwelt,
Stand Juni 2025).

Innerhalb in der Klarstellungsbereiche befinden sich keine Oberflichengewasser. Nach dem
Umweltinformationssystem des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt befindet sich die Flachen
weder in einem festgesetzten bzw. vorlaufig festgesetzten Uberschwemmungsgebiet HQ100
noch innerhalb einer kartierten Hochwassergefahrenflache HQextrem (Stand Juni 2025). Lediglich
im Osten des zentralen Klarstellungsbereichs verlduft der Surerbach. Der Wasserlauf des
Surerbach ist als wassersensibler Bereich gekennzeichnet. Darliber hinaus sind, auch aufgrund
der topographischen Gegebenheiten die Gefahren durch langer anhaltende Starkregenereignisse
zu beachten. Dies wird nochmals durch die Darstellungen des Kartendienst ,, Oberflachenabfluss
und Sturzflut” im Umweltatlas des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt veranschaulicht (Stand
Juni 2025, siehe Ziffer A.7.6). Gerade im zentralen Bereich am Surerbach sind potentielle
FlieBwege bei Starkregen mit der Kategorie ,starker Abfluss” dargestellt. Die Gefahr durch
kurzzeitige Uberschwemmungen bzw. des Oberflichenabflusses etc. sollte bei der zukiinftigen
baulichen Ausfiihrung (hochwasserangepassten Bauweise) Berlicksichtigung finden.
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A.7

A7.1

Fir die Klarstellungsbereiche sind aktuell keine Altlasten bekannt. Aufgrund der bisherigen
Nutzung der Flachen als landwirtschaftliches Intensivgriin- bzw. Ackerland, ist nicht von einer
besonderen Wahrscheinlichkeit des Auftretens gro3flachiger Altlasten auszugehen. Hinsichtlich
moglicher Beeintrachtigungen durch Immissionen aus den angrenzenden Nutzungen ist vor allem
auf die Verkehrsgerdusche der Hauptstralle als Bundesstrafle B304 hinzuweisen. Mogliche
Geruchsimmissionen durch die Landwirtschaft gehen mit der beabsichtigten Nutzung einher und
sind nicht weiter zu bericksichtigen. Hinsichtlich méglicher Emissionen wird auf die in der
Umgebung bestehenden Wohnnutzungen und den einzuhaltenden Orientierungswerten fir
Wohnbauflachen bzw. Dorfgebietsflachen hingewiesen.

Bestandsaufnahme und Bewertung des Anderungsbereichs
Stadtebau, Orts- und Landschaftsbild

Topographie

Die Flichen des Anderungsumgriffs befinden sich in einer leichten Hanglage. Das natiirliche
Gelande steigt von West nach Ost von ca. 535 m .. NHN (Normalhdhennull) auf ca. 543 m i. NHN
an. Direkt angrenzend im Westen, auRerhalb des Anderungsumgriffs, befindet sich eine etwas
steilere Boschung von ca. 4,0 m. In diesem Bereich fallt das Gelande auf ca. 531 m . NHN ab. In
Richtung Osten wird das Geldnde steiler und steigt um ca. 24 m weiter an, auf ca. 567 m i. NHN.
In Nord-Stid-Richtung bildet das Gelande ausgehend von der ,ReiterbergerstralRe” mittig des
Umgriffs eine leichte Gelandesenke, welche Richtung Siiden wieder ansteigt. Bis Mitte der
Geldndesenke fallt das Gelande um ca. 1,2 m ab.

Anderungsbereich

Der (iberwiegende Teil des Anderungsbereichs wird heute intensiv landwirtschaftlich als Griin-
und Ackerland genutzt. Die Flachen sind weitestgehend ausgeraumt. Im Westen entlang der
Oberkante der angrenzenden Boschung bestehen drei Einzelbdume und weitere
Geholzstrukturen. Im Osten sowie im Siden befinden sich heute extensiv bewirtschaftete
Wiesenflachen. Weiter verlauft im Osten entlang der Grenze der Landwirtschaftsflache eine
schmale, untergeordnete Fahrt, welche zu den im Sliden befindlichen Wiesenflachen und den
angrenzenden Waldflachen fiihrt.

Umgebung

Direkt angrenzend im Norden verlduft die Verkehrsfliche der ,Reiterbergerstralle”. Im
Nordwesten befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle (Milchviehhaltung) mit zugehdorigen
Nebengebduden und -anlagen sowie groRere bauliche Anlagen mit landwirtschaftlicher Nutzung.
Zum Anderungsbereich hin besteht das Hauptgebdude mit zwei Vollgeschossen, mit einem
Wohnteil im Westen und einem Stadl im Osten. An die Hofstelle angrenzend befinden sich im
Osten intensiv landwirtschaftlich genutzte Grinflaichen. Weiter in Richtung Norden befinden sich
die weiteren Siedlungsflaichen mit Wohnnutzungen des Ortsteils Kirchensur.

Im Osten des Anderungsumgriffs befindet sich ein steilerer Hang, welcher durch Waldflidchen
Uberstanden ist. Weiter verlauft durch die Waldflachen eine untergeordnete Gemeindestralle,
welche zum weiter Ostlich gelegenen Weiler Reit fiihrt. Der Weiler ist umgeben von intensiv
genutzten Landwirtschaftsflachen.

Die durch Wald tiberstandene Hangkante im Osten lduft in Richtung Siiden weiter. Im Siiden geht
eine aus Richtung Westen kommende Béschung iber in die Hangkante. Die Boschung ist ebenfalls
dicht bewachsen durch Baume und diverse Gehélze. Diese Griinstrukturen gehen weiter siidlich
in die Waldflachen Uber. Somit sind die Wiesenflichen im Siden eingefasst durch dicht
bewachsene Wald- bzw. Geholzflachen.
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A.7.2

Im Westen begrenzt die Flichen des Anderungsbereichs, wie bereits beschrieben, eine Béschung
mit einem Hohenunterscheid von ca. 4,0 m. Entlang der Boschungsunterkante verlauft der
Surerbach. Der Surerbach, ein untergeordneter Wasserlauf (lll. Ordnung), ist eingebettet in
uferbegleitende Gehdlzstrukturen. Im Nordwesten verlauft die Béschung gestaffelt und ist durch
Einfamilienhdauser und gemischt genutzte Baukorper bebaut und durch deren AuBenbereiche
modelliert. Die Einfamilienhduser weisen entweder zwei Vollgeschosse oder ein Vollgeschoss mit
Kniestock auf. Im Stidwesten verlauft die Béschung wieder steiler.

ErschlieBung und Infrastruktur

Verkehrliche ErschlieBung

Die Flichen des Anderungsbereichs liegen im Norden an der ,Reiterbergerstrae” an. Diese fiihrt
in Richtung Osten weiter als untergeordnete Gemeindeverbindungsstralle zum Weiler Reit. In
Richtung Westen besteht in ca. 120 m Anschluss lber die ,,Bachstrale” an die ,,Hauptstrafie”. Die
,HauptstraRe” ist als BundesstralRe B304 kategorisiert und daher entsprechend leistungsfahig
ausgebaut. Uber die B304 besteht Anschluss in Richtung Westen nach Wasserburg a. Inn und in
Richtung Sidosten nach Obing und weiter nach Altenmarkt a.d. Alz sowie Traunreut oder
Trostberg. Der Hauptort Amerang kann in Richtung Stiden (iber eine Gemeindeverbindungsstralle
sowie Uber die B304 mit Anschluss an die StaatsstralRe St2360 (liber Frabertsham) oder
Kreisstrale RO36 (liber Evenhausen) erreicht werden.

Durch die direkt anliegende GemeindestraRe im Norden sind die Flichen des Anderungsbereichs
faktisch erschlossen. Insgesamt ist durch die bestehende libergeordnete Bundesstralle B304 eine
angemessene Anbindung des Ortsteils Kirchensur inklusive des Anderungsbereichs an das
regionale sowie Uberregionale Verkehrsnetz sowie das regionale Verkehrsnetz des OPNV
gegeben.

Die nachste Bushaltestelle befindet sich ca. 130 m weiter westlich an der HauptstraBe (B304).
Hier verkehren Buslinien zwischen den Ortschaften Wasserburg a. Inn und Obing bzw. Trostberg.

Technische Infrastruktur

Die Flichen des Anderungsumgriffs sind heute nicht erschlossen. In den angrenzenden baulichen
Strukturen im Westen, in der unmittelbaren Umgebung des Anderungsbereichs, liegen jedoch die
notwendigen technischen Infrastrukturen, wie Regen- und Abwasserkanal,
Frischwasserleitungen, Strom- oder Telekommunikationsleitungen an.

Brandbekdampfung

Die Flichen des Anderungsbereiches liegen iiberwiegend mehr als 50 m von der im Norden
anliegenden offentlichen StralRenverkehrsflachen entfernt. Somit sind nach Art. 5 Abs. 1 BayBO
weitere Zufahrten sowie Aufstellflachen fiir die Feuerwehr oder weitere ErschliefungsstralRen
notwendig.

Aufgrund der Lage an einer bereits vorhandenen Bebauungsstruktur, ist davon auszugehen, dass
eine entsprechende Loschwasserversorgung grundsatzlich (iber das vorhandene Leitungsnetz
sichergestellt werden kann. Fiir die neuen Wohngebietsflachen sind neue Leitungen und ggf.
Hydranten vorzusehen, welche an das vorhandene Netzt angeschlossen werden kdnnen. Dies ist
voraussichtlich mit angemessenem Aufwand maoglich.
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A.7.3 Boden

Im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans , Kirchensur Reiterbergerstrafle” und der
damit verbundenen ErschlieBungsplanung wurde durch das Ingenieurbiro fiir Geotechnik
Schubert + Bauer GmbH eine Baugrunduntersuchung durchgefiihrt und ein Baugrund- und
Grindungsgutachten (Az 18403G-ab/ks vom 20.02.2018) erstellt. Die Ergebnisse sind hier
zusammenfassend dargestellt. Detailliertere Informationen sind dem Bericht im Anhang zum
Bebauungsplan , Kirchensur Reiterbergerstral’e” zu entnehmen.

Aufbau

Aus den vorliegenden Untersuchungen durch Rammsondierungen und Kleinbohrungen lasst sich
folgender Bodenaufbau beschreiben und beurteilen.

Unter der ca. 30 cm bis 40 cm dicken Mutterbodenschicht folgen im tiberwiegenden Teil bindige
Moranenablagerungen, die bodenmechanisch als sandige und meist kiesige, schichtweise auch
schwach kiesige oder stark kiesige Schluffe anzusprechen sind. Erfahrungsgemall sind auch
sandige und schluffige sowie schwach bis stark kiesige Tone nicht auszuschliel3en.

Die Konsistenz der bindigen Moranenablagerungen war bis in eine Tiefe von ca. 2,5 m bis 3,0 m
Uberwiegend weich, darunter steif. Die bindigen Moranenablagerungen sind sehr wasser- und
sehr frostempfindlich, bei weicher Konsistenz stark, bei steifer mittel zusammendrickbar und
besitzen eine mittlere Scherfestigkeit.

Unter den bindigen Moranenablagerungen, teilweise auch in Lagen oder Linsen innerhalb dieser,
folgen die Moranenkiese, die bodenmechanisch als sandig und schluffig oder stark schluffig,
untergeordnet auch als schwach schluffig anzusprechen sind. Sie sind je nach Feinkornanteil
mittel oder sehr frostempfindlich und sind insbesondere bei hoheren Feinkornanteilen
wasserempfindlich. Auf der Grundlage der Rammsondierungen beurteilt sind die Moranenkiese
mitteldicht, in groRerer Tiefe auch dicht gelagert. Sie sind somit maRig bis wenig
zusammendriickbar und besitzen eine mittlere bis hohe Scherfestigkeit.

Folgerungen fiir BaumaRnahmen

Gegebenenfalls sind auf die konkreten Planungen abgestimmte, ergdanzende Untersuchungen des
Baugrunds erforderlich, um die lokale Beschaffenheit des Bodenaufbaus zu bestimmen und die
glinstigste Griindungsvariante festzulegen. Je nach Bauausfiihrung wird eine Griindung auf einer
Bodenplatte verbunden mit einem Bodenaustausch (unterkellerte Gebdude) oder eine
Herabfliihrung der Bauwerkslasten durch Brunnengriindungen (nicht unterkellerte Gebdude)
empfohlen. Aufgrund der geringen Durchlassigkeit der angetroffenen Bodenschichten und der
Gefahr des Anstauens von Regenwasser sowie der bestehenden Unsicherheit bzgl. moglicher
Grundwasserschwankungen wird empfohlen, die Unterkellerungen von Gebauden als Wanne
auszubilden.

Sickerfahigkeit

Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung stellen klar, dass die erkundeten bindigen
Moranenablagerungen aufgrund ihrer geringen Durchldssigkeit flir eine Versickerung des
anfallenden Niederschlagwassers ungeeignet sind. Die darunterliegenden Moradnenkiese sind
ebenfalls fiir die Versickerung erfahrungsgemal als nur bedingt geeignet einzustufen. Da die
Baugrundverhaltnisse extrem wechselhaft sind und die Kiese lokal nicht eindeutig zugeordnet
werden kénnen und vermutlich nur begrenzte Ausdehnung haben, besteht die Gefahr, dass bei
einigen Grundstlicken keine Versickerung von Niederschlagen moglich sein wird. In diesem Fall
wird der Anschluss der geplanten Baugrundstlicke an einen Regenwasserkanal fiir eine Ableitung
des anfallenden Niederschlagwassers empfohlen.
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A.7.4

A.7.5

Grund- und Schichtwasser

Im Rahmen der durchgefiihrten Baugrunduntersuchung konnte bei den Bohrungen kein
Grundwasser festgestellt werden. Bei Baugrunduntersuchungen weiter westlich (Neubau des
Briickenbauwerks) wurde vermeintliches Grundwasser angetroffen, welches ca. 8,0 m bis 10 m
unter dem Geldnde liegt.

Insofern dirfte auch der Grundwasserspiegel im Bereich der gegenstandlichen Flachen des
Anderungsumgriffs deutlich tiefer als die bei den Bohrungen erkundeten 5,0 m u. GOK liegen.

Auch ist gemall dem Kartendienst ,Hohe Grundwasserstande” im Umweltatlas des Bayerischen
Landesamtes fir Umwelt (Stand Juni 2025) mit keinen hohen Grundwasserstianden im
Anderungsbereich zu rechnen. Hier sind lediglich die Flichen entlang des Bachlaufs des
Surerbachs  entsprechend gekennzeichnet als Flaichen mit moglichen hohen
Grundwasserstanden.

Aufgrund der Hanglage sind insbesondere in Kiesschichten innerhalb der Moranenablagerungen
temporare Schichtwasservorkommen nicht ganz auszuschlieBen.
Denkmalschutz

Nach Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes fiir Denkmalpflege (Stand Juni 2025) ist im
Anderungsumgriff selbst und dessen nidherer Umgebung kein Bau- oder Bodendenkmal sowie
geschitztes Ensemble, noch landschaftspragendes Denkmal verzeichnet.

Schutzgebiete und Schutzprogramme

Biotopflachen und Schutzgebiete

Im Umgriff der Anderung befinden sich weder kartierte Biotopflichen noch sonstige
naturschutzrechtliche Schutzgebiete (FFH-Gebiete, Natura 2000 Gebiete etc.) (Bayerisches
Landesamt fiir Umwelt, Stand Juni 2025).

In unmittelbarer Ndhe zum Anderungsumgriff befinden sich kartierte Biotopflachen, kategorisiert
als Flachland-Biotop. Im Osten befindet sich in ca. 25 m Entfernung eine Teilflache des Biotops
Nr. 7940-0129-007 und im Siiden in ca. 50 m Entfernung die Teilflache des Biotops Nr. 7940-0129-
008. Bei beiden Flachen handelt es sich um ,Hecken, Feldgehoélze und mesophylle Waldreste bei
Kirchensur “, mit dem Hauptbiotoptyp Wald. Im Siidosten befinden sich in einem Abstand von 10
bis 25 m zum Anderungsumgriff die Teilflichen des Biotops Nr. 7940-0131-001 ,Naturnahe
Abschnitte des Surbachs mit Begleitvegetation”. Hierbei handelt es sich vorwiegend um
Landroéhrichte im Bereich des Surerbachs sowie Ufergehdlze naturnaher FlieRgewasser,
GroRrohrichte, GroRRseggenriede aullerhalb der Verlandungszone, natiirliche und naturnahe
FlieBgewasser, feuchte und nasse Hochstaudenfluren. Im Anschluss an die bestehende Bebauung
ist der Geholzstreifen am Surerbach durch Gehélzentnahme aufgelichtet worden.

Es bestehen keinerlei funktionelle Zusammenhidnge zwischen den im Anderungsbereich
befindlichen Flichen und den Biotopflichen. Hinsichtlich einer Uberplanung der
gegenstandlichen Flachen sind Beeintrachtigungen der Biotopbereiche im Rahmen der spateren
konkreten Umsetzung zu vermeiden. Aufgrund der Lage im Hang (Osten) bzw. in der Boschung
sind hier lediglich geringfligige Beeintrachtigungen moglich. Im Anschluss an die bestehende
Bebauung ist der Geholzstreifen am Surerbach durch Geholzentnahme aufgelichtet worden.
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A.7.6

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP)

Der Anderungsumgriff ist im Naturraum Jungmoranenlandschaft des Inn-Chiemsee-Hiigelland
(038-A) verzeichnet. Im Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Rosenheim ist der
westliche Teil des Planungsbereiches (Surerbach und Uferbereich) als Gebiet des
BayernNetzNatur Projektes ,, Bachmuschel in der Murn” gekennzeichnet.

Weiterhin sind im Anderungsumgriff und dessen niherer Umgebung keine flichenbezogenen
Malknahmen bzw. Punktnachweise enthalten. Die allgemeinen Ziele des Arten- und
Biotopschutzprogramms Rosenheim sind dessen ungeachtet einzuhalten.

Geschiitzte Arten

Das Vorkommen von europdisch und national geschitzter Arten auf den Flachen der
gegenstindlichen Anderung wurde im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Priifung
mit Datum vom 02.10.2023 durch Dr. Christof Manhart - Umweltplanung und zoologische
Gutachten - untersucht. Die artenschutzrechtliche Prifung wurde im Zuge des parallel
aufgestellten Bebauungsplans , Kirchensur Reiterberstralle” durchgefiihrt.

Dabei konnte festgestellt werden, dass sich im Anderungsumgriff verschiedene Fledermausarten
befinden. Diese nutzen die gegenstandlichen sowie die angrenzenden Flachen im Rahmen von
Jagd- sowie Transferflligen.

Weiter konnten Im Zuge einer Brutvogelkartierung 35 Vogelarten nachgewiesen werden. Dabei
handelt es sich um wald- bzw. waldrandbewohnende Vogelarten sowie Vogelarten des
Siedlungsbereichs. Bis auf den Star, der in der Roten Liste Deutschlands als gefahrdet gilt, den
Waldlaubsanger der in Bayern als stark gefahrdet eingestuft ist und die in Bayern ebenfalls
gefahrdete Rauchschwalbe umfasst das Artenspektrum haufige und ungefdahrdete Arten bzw.
Arten der Vorwarnstufe wie Feldsperling, Haussperling, Goldammer, Pirol und Stieglitz. Als Art
des Anhangs | der Vogelschutzrichtlinie wurde der Schwarzspecht im noérdlich des
Geltungsbereichs liegenden Wald nachgewiesen.

Aufgrund fehlender geeigneter Standortbedingungen und Vegetationsstrukturen ist nicht mit
weiteren prifungsrelevanten Tierarten gemaR Anhang IV der FFH-Richtlinie (Reptilien-,
Amphibien,- Kafer-, Weichtierarten) sowie Pflanzenarten zur rechnen bzw. konnten diese nicht
beobachtet werden.

Weitere detailliertere Aussagen sind unter Punkt B.4 Artenschutzrechtliche Belange der
gegenstdndlichen Begriindung sowie den Unterlagen des parallel aufgestellten Bebauungsplans
,Kirchensur ReiterberstralRe” und dem Gutachten im Anhang zum Bebauungsplan zu entnehmen.

Oberflachengewadsser und Niederschldge

Oberflichengewidsser und Hochwassergefahren

Innerhalb des Anderungsumgriffs befinden sich keine Oberflichengewisser. AuBerhalb, im
Westen und Siden verlauft entlang der Béschungsunterkante der Surerbach. Durch den offenen
Bachlauf sind jedoch keine Gefahren auf den Anderungsbereich zu befiirchten, da dieser ca. 4,0
m tiefer liegt als die westliche Grenze des Umgriffs.

Der Wasserlauf des Surerbach ist als wassersensibler Bereich gekennzeichnet. Eine Darstellung
weiterer Bereiche im und um den Anderungsbereich ist nicht gegeben. Wassersensible Bereiche
kennzeichnen den natiirlichen Einflussbereich des Wassers, in denen es zu Uberschwemmungen
und Uberspiilungen kommen kann. Hier kann es zeitweise zu Beeintrachtigungen durch hohen
Wasserabfluss oder hoch anstehendes Grundwasser kommen. Im Unterschied zu amtlich
festgesetzten oder fiir die Festsetzung vorgesehenen Uberschwemmungsgebieten kann bei
diesen Flachen nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich Uberschwemmungen sind.
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Nach dem Umweltinformationssystem des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt befindet sich
der Anderungsbereich weder in einem festgesetzten bzw. vorliufig festgesetzten
Uberschwemmungsgebiet HQ100 noch innerhalb einer kartierten Hochwassergefahrenfliche
HQextrem (Stand Juni 2025).

Starkregenereignisse

Im voralpinen Bereich kbnnen Starkregenereignisse mit Gewitter, Hagel etc. besonders heftig
auftreten und werden durch die Klimadanderung an Haufigkeit und Intensitat weiter zunehmen.
Dabei konnen Strallen und Grundstlicke flachig tGberflutet werden. In Anbetracht der teilweise
bewegten Topographie, auch auBerhalb des Anderungsbereiches, sowie hinsichtlich der geringen
Sickerfahigkeit des Bodens kann es durch Starkregenereignisse zu lokalen, temporaren
Uberschwemmungen sowie wild abflieBendem Oberflichenwasser auf den gegenstindlichen
Flachen kommen.

Im Anderungsumgriff besteht bedingt durch die topographischen Gegebenheiten und der
Hanglage eine Gefahrdung durch wild abflieBendes Oberflichenwasser. Das Gelande fallt von
Osten nach Westen hin ab. Dies setzt sich auch aullerhalb des Geltungsbereiches fort. Innerhalb
des Anderungsbereichs bildet sich zudem eine kleinere Geldndesenke in Nord-Siid-Richtung aus,
wodurch eine Gefidhrdung durch linger anstehende Uberschwemmungen nicht génzlich
ausgeschlossen werden kann.

Dies wird nochmals durch die Darstellungen des Kartendienst ,,Oberflachenabfluss und Sturzflut”
im Umweltatlas des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt veranschaulicht (Stand Juni 2025). So
sammeln sich im Osten oberhalb der Hangkante anfallende Niederschlagswasser aus den
angrenzenden Flachen und flieRen dann in Richtung Westen (ber die Flachen des
Anderungsbereiches ab, in den Surerbach. Die potentiellen FlieBwege bei Starkregen im zentralen
Bereich des Umgriffs sind dabei mit der Kategorie , starker Abfluss” bestimmt.

Die Gefahr durch kurzzeitige Uberschwemmungen bzw. des Oberflachenabflusses etc. sollte bei
der zukinftigen baulichen Ausfihrung (hochwasserangepassten Bauweise) Beriicksichtigung
finden.
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Abbildung 3: Ausschnitt Umwelt-Atlas mit Karteninhalt ,,Oberflachenabfluss und Sturzflut” mit Darstellungen von
»MaRiger Abflussbereich” ( ), »Starker Abflussbereich” (rot) und Aufstaubereiche (lila) im Anderungsbereich
(blau) sowie den Klarstellungsbereichen ( ) — ohne Malistab
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A.7.7 \Vorbelastungen

Altlasten

Im Anderungsbereich sind aktuell keine Altlasten bekannt. Aufgrund der bisherigen Nutzung der
Flachen als landwirtschaftliches Intensivgriin- bzw. Ackerland, ist nicht von einer besonderen
Wahrscheinlichkeit des Auftretens gro3flachiger Altlasten auszugehen.

Immissionen

Der gegenstandliche Anderungsbereich befindet sich im Einwirkungsbereich der im Westen
verlaufenden BundesstraRe B304 (Verkehrsgerausche), von landwirtschaftlichen Hofstellen im
Westen und Norden (Geruchsimmissionen) sowie von Gewerbebetrieben im Westen
(Gewerbegerdusche). Die gesamte Immissions- bzw. Emissionssituation wurde im Zuge des
parallel aufgestellten Bebauungsplans ,Kirchensur Reiterbergerstrale” im Rahmen einer
schalltechnischen Vertraglichkeitsuntersuchung (Bericht Nr. 218004/3 vom 25.02.2025) sowie im
Rahmen einer gutachtlichen Stellungnahme zu den Geruchsemissionen und -immissionen
(Projekt Nr. 25-01-29-FR; 09.04.2025) untersucht und beurteilt. Da die untersuchten Bereiche
ebenfalls einen GroRteil des gegenstiandlichen Anderungsbereiches umfassen, kénnen die
Ergebnisse auch auf Ebene der gegenstandlichen Flaichennutzungsplananderung bericksichtigt
werden. Im Folgenden sind die Ergebnisse der beiden Untersuchungen zusammengefasst
dargestellt. Die Gutachten und Untersuchungen mit Ergebnissen liegen als Anlage der
gegenstindlichen 13. Anderung des Fliachennutzungsplans sowie dem Bebauungsplan
,Kirchensur Reiterbergerstralle” bei. Zudem wird auf die detaillierte Zusammenfassung der
Ergebnisse der Gutachten in der Begriindung zum Bebauungsplan unter Ziffer B.8 hingewiesen.

Verkehrsgerdusche

Die Flichen des Anderungsbereichs, vor allem die westlichen Teilbereiche, sind von den
Verkehrsgerauschbelastung durch die HauptstralRe B304 betroffen. Die Berechnungen der zeigen
insbesondere nachts bereichsweise Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte
der DIN 18005 sowie der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Indiz fir schadliche
Umwelteinwirkungen) fir Wohnbauflachen. Somit sind auf Ebene der konkreten Planung
entsprechende SchallschutzmalBnahmen zu beachten.

Landwirtschafts- und Gewerbegerdusche

Die schalltechnische Situation hinsichtlich der wuntersuchten Landwirtschafts- und
Gewerbegerausche (Landwirtschaftliche Hofstellen im Norden und Westen, Gewerbebetriebe
(Melken/Kihlen/Klima/Kalte sowie Elektro/Heizung/Sanitdr) im Westen) ist als unkritisch
einzustufen. Die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte der TA Larm fir WA-Gebiete (geplant)
werden bereits an den Grenzen des Anderungsbereichs unterschritten. Auch im Hinblick auf
saisonal bedingt, unter Umstdnden héhere Emissionen der in der Umgebung bestehenden
Hofstellen bestehen keine Bedenken. Im vorliegenden Fall ist die Gerduschsituation innerhalb des
Anderungsbereichs ohnehin pegelbestimmend durch die Verkehrsgerdusche der B304 geprigt.

Geruchsimmissionen aus der Landwirtschaft

Durch die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen kann es zu
Immissionen, insbesondere Geruch, Larm, Staub und Erschiitterungen kommen. Entsprechende
Emissionen sind auch wahrend der Ruhezeiten, an Feiertagen oder wahrend der Nachtzeit
moglich. Das Ergebnis der Untersuchung der Geruchsemissionen und -immissionen zeigt auf, dass
der Immissionswert flir Wohngebiete aus der TA Luft fiir die gegenstandlichen Flachen des
Planungsumgriff eingehalten wird. Somit sind keine negativen Beeintrachtigungen zu erwarten,
die Gber das normale MafR hinausgehen.
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B

Planungsbericht - Ziele der Planung und Auswirkungen

B.1

B.2

B.2.1

Ziele der Planung

Ziel der 13. Anderung des Flichennutzungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Realisierung des parallel aufgestellten Bebauungsplans , Kirchensur
Reiterbergerstralle”. Die heute als ,Flachen fiir die Landwirtschaft” dargestellten Flachen sollen
durch neue Wohnbauflaichen Uberplant werden. Hierfir werden Wohnbauflachen als
Allgemeines Wohngebiet dargestellt. Somit wird neuer Wohnraum fiir Ortsansadssige sowie neue
Einwohner und junge Familien geschaffen und eine dauerhafte Bleibeperspektive ermdglicht, zur
Erhaltung einer vitalen Ortsgemeinschaft. Die neuen Wohnbauflachen werden zudem durch
Eingrinungsflachen in die umgebenden Landschaftsraume eingebunden, wodurch ein natiirlicher
Ubergang zu diesen geschaffen wird. Hierfiir sind Flichen fiir eine qualitdtvolle und naturnahe,
landschaftsgerechte Ortsrandeingriinung und dkologische MaRnahmen vorgesehen.

Dariiber hinaus erfolgt im Zuge der beabsichtigten Anderung des Flichennutzungsplans eine
Anpassung bzw. Klarstellung einzelner Flachendarstellungen im derzeit giltigen Flachen-
nutzungsplan flir den Ortsteil Kirchensur. Aufgrund der heutigen tatsachlichen Nutzung der
Flachen im Umgriff der bestehenden landwirtschaftlichen Hofstellen im Siidwesten und Osten
sind die Flachendarstellungen in diesen Bereichen entsprechend anzupassen. Auch werden
hinsichtlich der langfristigen Entwicklungsabsichten der Gemeinde im Rahmen eines
Flachennutzungsplans in Abwagung mit der Neuausweisung der Wohnbauflachen die
Dorfgebietsflaichen im Stidwesten und Nordwesten entsprechend den angrenzenden Nutzungen
und dem Bedarf angepasst. Zudem wird der Flachennutzungsplan im zentralen Bereich im
Nachgang zum Bebauungsplan Kirchensur ,Schnaitseer StralRe” berichtigend angepasst.

Planungskonzept

Stadtebauliches Konzept

Der Ortsteil Kirchensur wird in Richtung Sidosten unter Bericksichtigung der bestehenden
Ortsstruktur sowie der Nachhaltigkeit und eines schonenden Umgangs mit Grund und Boden
durch ein neues Wohnquartier erweitert. Mit der Ausweisung von neuem Wohnbauland wird vor
allem auf den bestehenden Wohnraumbedarf im Ortsteil und den umliegenden Weilern in der
Gemeinde eingegangen. Auf einem GroRteil der Flichen des dargestellten Anderungsbereichs
werden im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans ,Kirchensur ReiterbergerstralRe”
die Voraussetzungen fiir die Umsetzung eines neuen nachhaltigen Wohnquartiers geschaffen.
Dabei steht eine Umsetzung von Wohnbauflachen in verdichteter Bauweise im Vordergrund,
unter Wahrung des allgemeinen landlichen Ortsbildes. So sieht die Planung neben Einfamilien-
und Doppelhdusern auch groRere Baukorper als Mehrfamilienhauser vor, mit der Moglichkeit der
Unterbringung von kleinen sowie barrierefreien Wohneinheiten. Durch die unterschiedlichen
Baustrukturen und moglichen Wohnungstypologien wird die Grundlage fiir ein lebendiges und
sozial ausgewogenes Quartier sowie eine weiterhin vitale Ortsgemeinschaft geschaffen. Dabei ist
eine Uberbauung der Flichen stetig und abschnittsweise iiber die kommenden Jahre vorgesehen,
wodurch mogliche Konflikte durch zu viele Wohneinheiten und den Verkehr vermieden werden
konnen. Die ErschlieBung der neuen Wohnbauflaichen erfolgt Uber die bestehenden
StraRenverkehrsflachen der Reiterbergerstrafe.

Um ein Einfligen der neuen Wohnbauflachen in das Orts- und Landschaftsbild und um einen
naturnahen, natiirlichen Ubergang in die offenen Landschaftsrdume sowie einen natiirlichen
Puffer zu den Waldflachen und Béschungskanten sicherzustellen, sind in Richtung Siiden, Westen
und Osten die Entwicklung qualitativer Griinflichen als Ortsrandeingriinung innerhalb eines
breiten Streifens vorgesehen.
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B.2.2

B.2.3

Die Klarstellungsbereiche sind heute bereits in Teilen durch die intensive landwirtschaftliche
Nutzung im Rahmen der Erweiterung der bestehenden landwirtschaftlichen Hofstellen durch
Gullegrube, Fahrsilos, Lager- und Abstellflaichen, Nebengeb3duden sowie Stallanlagen baulich
genutzt. Somit werden die Flachendarstellungen entsprechend der heute bestehenden
Nutzungen erweitert, unter Berlcksichtigung kleinerer Erweiterungsmoglichkeiten. Darilber
hinaus sind die weiteren Flachen heute noch unbebaut und werden intensiv landwirtschaftlich
als Grinland oder Ackerland genutzt. Die Flachen Im Slidwesten werden zugunsten der
Erweiterung der landwirtschaftlichen Hofstelle zurlickgenommen. Auch bedarf es somit keiner
weiteren ErschlieBung dieser Bereiche. Im Nordwesten bestehen zudem Restriktionen bzgl. einer
weiteren baulichen Entwicklung aufgrund der bereits verfiillten Bereiche der Kiesabbauflache.
Auch hier werden die Dorfgebietsflaichen zuriickgenommen und lediglich eine gemeindliche
Spielanlagennutzung neu situiert, welche im Rahmen der Erweiterung der landwirtschaftlichen
Hofstelle nicht mehr moglich ist. Die Flachen im zentralen Bereich sind heute ebenfalls intensiv
baulich durch einen Landtechnikbetrieb genutzt, weshalb die Flachen entsprechend der Nutzung
angepasst werden.

ErschlieBungskonzept

Die Flichen des Anderungsbereiches liegen im Norden an der GemeindestraRe
,ReiterbergerstraRe” an. Uber diese besteht in Richtung Westen (iber die ,,BachstraRe”, in ca.
120 m, Anschluss an die ,,HauptstraRe”. Die ,,HauptstrafSe” ist als BundesstralRe B304 kategorisiert
und daher entsprechend leistungsfihig ausgebaut. Uber die B304 ist ein Anschluss an das
regionale Verkehrsnetz gewéhrleistet. Aufgrund der GréRe des Anderungsumgriffs sind weitere
untergeordnete ErschlieBungsstrafien innerhalb der Wohnbauflachen notwendig. Diese kdnnen
innerhalb der gegenstandlichen Flachen unterkommen.

Hinsichtlich der Schaffung neuer Wohnbauflachen erh6ht sich das Verkehrsaufkommen auf der
ReiterbergerstraRe. Hinsichtlich der GroRe des Anderungsbereichs kann der Verkehr jedoch tiber
die bestehenden Verkehrsflaichen aufgenommen werden, ggf. sind moderate Erweiterungen
notwendig.

Die notwendigen technischen Infrastrukturen wie Leitungen von Strom, Frischwasser, Abwasser
und Telekommunikation liegen bis an den nordwestlichen Bereich des Anderungsbereiches
bereits vor, im Bereich der bestehenden Wohnbebauung entlang der ReiterbegerstraRe. Es ist
davon auszugehen, dass ein entsprechender Anschluss bzw. Ausbau der notwendigen Medien mit
vertretbarem Aufwand fiir die gegenstandlichen Flachen moglich ist.

Die Klarstellungsbereiche sind durch die 6ffentlichen StraBenverkehrsflachen der HauptstraRe
(Zentrum), LindenstraRe (Nordwesten) oder die jeweiligen ErschlieBungsflaichen der
landwirtschaftlichen Hofstellen, die an den 6ffentlichen StraRenverkehrsflachen der HauptstralSe
oder der Schnaitseer Strafle anliegen, erschlossen. Auch liegen aufgrund der bestehenden
baulichen Nutzung in der Umgebung die technisch notwendigen Infrastrukturen vor.

Beabsichtigte Darstellung im Flachennutzungsplan

Den Zielen der Flachennutzungsplandanderung und dem beabsichtigten stadtebaulichen und
landschaftsplanerischen Konzept folgend werden die Flichen innerhalb des Anderungsumgriffs
entsprechend ihrer beabsichtigten zukinftigen Nutzung dargestellt. Somit werden die heute
dargestellten Flachen fir die Landwirtschaft zukiinftig als Wohnbauflaichen - Allgemeines
Wohngebiet dargestellt. Die Darstellung von Flachen als Allgemeines Wohngebiet entspricht dem
Ziel der moderaten Erweiterung und Ausweisung von Wohnbauflachen.

Auf Teilbereichen der nun dargestellten Wohnbauflachen sieht die weitere konkrete Planung
(Bebauungsplan , Kirchensur ReiterbergerstralRe”) eine Wohnbebauung in verdichteter Bauweise
mit gemischten Gebaudetypologien vor.
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Auf eine separate Darstellung einer neuen ErschlieBungsstralRe (Planstralle) wird im Rahmen der
gegenstindlichen Anderung verzichtet, da diese lediglich einen untergeordneten Charakter
besitzt und der ErschlieBung der einzelnen zukiinftigen Baugrundstiicke dient.

Die Wohnbauflachen werden im Osten, Stiden und Westen durch die Flachendarstellungen fiir
Ortsrandeingriinung und 6kologische MalRnahmen eingefasst. Durch die Darstellung werden die
Wohnbaufldchen in die umgebenen Naturrdume eingebettet, ein naturnaher Ubergang zwischen
Bebauung und Natur sowie eine qualitatvolle Ortsabrundung geschaffen. Zudem werden die im
Osten, Siden und Sidwesten bestehenden Wald- und dichten Geholzstrukturen entsprechend
als Waldflachen dargestellt. Diese haben eine pragende Wirkung im Orts- und Landschaftsbild
und sollen auch weiterhin, dauerhaft erhalten bleiben. Durch die Flachendarstellungen fiir
Ortsrandeingriinung wird zudem ein natlrlicher Puffer zu den Wald- und Geholzflachen
sichergestellt und ein moglicher Eingriff durch heranriickende Bebauungen vermieden.

Hinsichtlich der Richtigstellung der Darstellungen im Flachennutzungsplan bzgl. der tatsachlichen,
aktuellen Nutzung der Klarstellungsbereiche sowie um die angepassten, langfristigen,
planerischen Entwicklungsziele der Gemeinde fiir den Ortsteil Kirchensur abzubilden, sind
entsprechende Darstellungsanderungen notwendig.

So werden im Osten die Dorfgebietsflachen erweitert entsprechend der heute intensiv genutzten
Flachen der landwirtschaftlichen Hofstelle. Die Flachendarstellung dndert sich in diesem Bereich
von Flichen fiir die Landwirtschaft zu Flachen als Dorfgebiet. Ahnlich gestaltet sich die Situation
im stidwestlichen Umgriff. Hier werden die bestehenden Darstellungen des Dorfgebiets an die
tatsachliche Nutzungssituation angepasst. Die Flachendarstellung dndert sich in diesem Bereich
von Flachen fir die Landwirtschaft sowie Flachen fiir den Gemeinbedarf als “Spielanlage” zu
Flachen als Dorfgebiet. Zudem werden im Westen die Darstellungen als Dorfgebiet
zurlickgenommen und nun als Flache fiir die Landwirtschaft dargestellt.

Im Umgriff im Nordwesten sind heute ebenfalls Flachen als Dorfgebiet dargestellt. Diese werden
nun aufgrund der tatsachlichen Nutzung und den bereits verflllten Kiesabbauflachen sowie der
neuen Wohnbauflachen an der Reiterbergerstralle als Flachen fiir die Landwirtschaft dargestellt.
Dariber hinaus werden im Ostlichen Bereich des Umgriffs die Flachen fiir den Gemeinbedarf als
“Spielanlage” verortet, welche gegeniiber den angrenzenden freien Naturrdaumen durch Flachen
flir Ortsrandeingriinung und 6kologische MalRnahmen umgeben sind.

Die Flachen im zentralen Bereich sind heute als Flachen fir die Landwirtschaft sowie als
Dorfgebiet dargestellt. Aufgrund der im Bebauungsplan Kirchensur ,Schnaitseer Strafse”
festgesetzten Art der Nutzung als Mischgebiet nach § 6 BauNVO und den bestehenden Nutzungen
durch Gewerbe und Wohnen werden die Flachen zukiinftig als Mischgebietsflachen dargestellt.

Durch die gednderten Flachendarstellungen im Flachennutzungsplan ist auch weiterhin eine
geordnete stadtebauliche Entwicklung im Ortsteil Kirchensur sichergestellt.

Artenschutzrechtliche Belange

Mit der Realisierung der geplanten neuen Wohnbebauungen im Rahmen eines Allgemeinen
Wohngebietes sind Eingriffe in Natur- und Landschaft verbunden. Zur Uberpriifung ob bei der
Umsetzung des parallel aufgestellten Bebauungsplanes ,Kirchensur Reiterbergerstrafie”
Beeintrachtigungen von artenschutzrechtlich bedeutsamen Arten auftreten kdénnen, wurden
Untersuchungen im Zuge einer speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP) durch Dr. Christof
Manhart - Umweltplanung und zoologische Gutachten - (02.10.2023) durchgefiihrt. Da im
Rahmen der Untersuchungen zum Bebauungsplan der gesamte Bereich zwischen den Wald- und
Geholzflaichen und den Siedlungsflaichen Kirchensur im Bereich der Reiterbergerstralie
begutachtet wurde, kénnen die Ergebnisse ebenso auf den gegenstindlichen Anderungsbereich
adaptiert werden.
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Zwar liegen die Ergebnisse der Kartierungen mehr als 1 Jahr in der Vergangenheit, aufgrund der
Struktur des Gebiets (geringe Struktur- und Artenvielfallt) kann jedoch davon ausgegangen
werden, dass die Lebensraumbedingungen sowie die Artenzusammensetzung nicht abweichen.
Die Ergebnisse sind daher im gegensténdlichen Verfahren anwendbar.

Bei den Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass diverse Fledermausarten Teilbereiche
im Anderungsumgriff fiir Jagd- sowie als Transferfliige aufsuchen. Durch zukiinftige, mogliche
bauliche Eingriffe in die gegenstdndlichen Flachen sind jedoch keine Fortpflanzungs- und
Ruhestdtten von Fledermdusen betroffen. Auch bleiben die bestehenden Leitstrukturen und
Teiljagdgebiete weiterhin erhalten. Fir lichtempfindliche Arten ist eine Wirkempfindlichkeit
gegeniber storenden Lichteinflissen gegeben. Zur Vermeidung von Verbotstatbestanden nach
§ 44 Abs. 3 Nr. 1 -3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG sind explizite MaBnahmen fiir Beleuchtungen
umzusetzen, um Beeintrachtigungen zu minimieren bzw. zu vermeiden. Eine Umsetzung ist auf
Ebene des Bebauungsplans zu bericksichtigen.

Weiter konnten im und um den Anderungsbereich diverse schiitzenswerte Vogelarten kartiert
bzw. beobachtet werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass aufgrund der GréBe und der
umliegenden Flachen durch zukilnftige, mogliche bauliche Eingriffe in die gegenstandlichen
Flachen mit keinem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten fiir Brutvogel mit dauerhaften
Brutplatzen als auch fir Vogelarten mit saisonalen Brutpldtzen zu rechnen ist. Auch kann eine
Betroffenheit als Nahrungshabitat ausgeschlossen werden, da im rdaumlichen Zusammenhang
weiterhin ausreichende Nahrungshabitate zur Verfligung stehen. Bei den vom Vorhaben
betroffenen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und Arten der Vogelschutzrichtlinie kann der
derzeitige Erhaltungszustand gewahrt werden bzw. verschlechtert sich dieser nicht weiter.

Weitere prifungsrelevante Tier- oder Pflanzenarten konnten aufgrund fehlender geeigneter
Standortbedingungen und Vegetationsstrukturen nicht nachgewiesen werden.

Somit sind durch die gegenstdndliche Anderung des Flichennutzungsplans VerstoRe gegen die
artenschutzrechtlichen Verbote weitgehend ausgeschlossen. Weitere detailliertere Aussagen
sind den Unterlagen des parallel aufgestellten Bebauungsplans ,Kirchensur ReiterberstraRe”
sowie dem Gutachten im Anhang zum Bebauungsplan der gegenstindlichen Anderung zu
entnehmen.

Die Klarstellungsbereiche sind heute teilweise intensiv baulich genutzt. Auf den Flachen im
Nordwesten wird eine zukiinftige bauliche Entwicklung zurliickgenommen, weshalb hier keine
weiteren Eingriffe und Beeintrachtigungen geschiitzter Arten zu erwarten sind. Auch bereiten die
gegenstdndlichen Anpassungen der Flachendarstellungen im Flachennutzplan keine weiteren
baulichen Eingriffe vor, durch welche es zu Beeintrachtigungen geschiitzter Arten kommen kann.
Mogliche Beeintrachtigung geschiitzter Arten sowie die Vermeidung von Verbotstatbestanden
sind im Rahmen konkreter Planungen bzw. des Bauvollzuges entsprechend nachzuweisen.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 13 BNatSchG) sind
die Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft durch die geplante Darstellung des
Flachennutzungsplanes zu beurteilen sowie Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zu
AusgleichsmalBnahmen zu entwickeln.

Die Ermittlung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs erfolgt gemaR Leitfaden , Eingriffsplanung
in der Bauleitplanung” (Bay. StWBV 2021). Im Rahmen des Flachennutzungsplanes kann nur eine
Uberschlagige Eingriffs- und Ausgleichsermittlung erfolgen. Eine detaillierte Behandlung erfolgt
im parallel aufgestellten Bebauungsplan , Kirchensur Reiterbergerstralle”.



Seite 26 von 55 13. Anderung und Klarstellung des Flichennutzungsplans
Begriindung Gemeinde Amerang

Bei der Darstellung der hier gegenstandlichen 13. Anderung des Flichennutzungsplanes flieRen
die Belange von Natur und Landschaft als integraler Bestandteil mit ein. Der Eingriff erfolgt
innerhalb des Geltungsbereiches der 13. Anderung, durch die Darstellung von Flichen als
Allgemeines Wohngebiet und Flachen fiir Ortsrandeingriinung und 6kologische MaBnahmen auf
vormaligen Flachen fir die Landwirtschaft. Fiir diese Flachenanderungen wird der liberschlagige
notwendige Ausgleichsbedarf ermittelt.

Die Klarstellungsbereiche bleiben bei der Ermittlung des Ausgleichsbedarfs aulRen vor. Zum einen
erfolgt kein Eingriff auf den Teilflachen im Nordwesten und Stidwesten. Weiter ist auf den weitern
Flachen bereits ein baulicher Eingriff im Rahmen der Erweiterung der landwirtschaftlichen
Hofstellen sowie eines Gewerbebetriebes (auf Grundlage eines Bebauungsplans der
Innenentwicklung) erfolgt. Die erfolgten Eingriffe durch die Hofstellen sind bereits ausgeglichen.

Bestandsaufnahme

Die von der gegenstidndlichen Anderung des Flichennutzungsplans betroffenen Flachen
(geplante Darstellung als Allgemeines Wohngebiet sowie Flachen fir Ortsrandeingriinung) sind
heute intensiv durch die Landwirtschaft als Acker- und Griinland genutzt und deshalb als arten-
und strukturarm einzustufen. Die Flachen sind dem Nutzungstyp All (geringe Bedeutung, 2
Wertpunkte) nach Biotopwertliste zur Anwendung der BayKompV zuzuordnen. Dariiber hinaus
sind in den Randbereichen extensiv genutzte Griin- bzw. Wiesenflichen im Ubergang zu den dicht
bewachsenen Waldflachen bzw. Gehdlzstreifen vorhanden.

Erfassung der Auswirkungen

Im Zuge der Umsetzung der gegenstandlichen Anderung des Flichennutzungsplans (Allgemeines
Wohngebiet sowie erforderliche StraBenverkehrsflachen) kommt es unmittelbar zu umfanglichen
Eingriffen in den Boden.

Die Wiesenflachen an den Randbereichen werden im Rahmen der Nutzungsanderung als Flachen
far Ortsrandeingriinung dargestellt. Fir die Umsetzung dieser Flachen ist kein Eingriff zu
beriicksichtigen, da es hier zu einer Aufwertung der Flachen hinsichtlich Struktur- und
Artenvielfalt kommt.

VermeidungsmaRnahmen

Auf Ebene des Flachennutzungsplans sind um die Wohnbauflachen Flachen fir Ortsrand-
eingriinung und Okologische MalRnahmen dargestellt. Diese kdnnen als Vermeidungs- und
VerringerungsmaRRnahmen angesehen werden.

Dariberhinausgehende Vermeidungs- und VerringerungsmaRnahmen sind erst auf Ebene des
konkreten Bebauungsplans abzusehen.

Eingriffsermittlung

Im Zuge der Umsetzung der gegenstandlichen Anderung des Flichennutzungsplans (Allgemeines
Wohngebiet sowie erforderliche StraRenverkehrsflachen), ist ein moglicher Eingriff anzunehmen.
Insgesamt umfasst der Geltungsbereich eine Flache von 2,43 ha. Ein Eingriff flir Wohnbauflachen
erfolgt auf einer Flache von insgesamt ca. 1,65 ha. Flachen zur Ortsrandeingriinung sind auf ca.
0,78 ha vorgesehen.

Bei einer angenommen Eingriffsschwere (GRZ) von 0,40 (gemals § 17 BauNVO) ist somit flr den
Anderungsbereich (bei angenommenen 2 WP) {berschligig ein Kompensationsbedarf von ca.
13.000 WP anzunehmen. VerkehrserschlieBungsflachen sind bei der tUberschldgigen Ermittlung
des Kompensationsbedarfs auf Ebene des Flachennutzungsplans jedoch noch nicht angerechnet.
Dabei wird eine Eingriffsschwere von 1,00 angenommen wird, was den Kompensationsumfang
insgesamt noch erhéhen wird.
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Da genaue Vermeidungs- und Verringerungsmallnahmen auf Ebene des Flachennutzungsplans
nicht exakt definiert werden koénnen, wird bei der Uberschlagigen Ermittlung des
Kompensationsbedarf kein Planungsfaktor berticksichtigt.

Die genauen Beurteilungen, Berechnungen sowie Lage, Umfang und die genaue Ausgestaltung
der AusgleichsmaRnahmen fiir die Teilflichen des gegenstandlichen Anderungsbereichs werden
konkret auf Ebene des im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan ,Kirchensur
ReiterbergerstraRe” beschrieben und festgesetzt. Die Kompensation erfolgt tiber das Okokonto
der Gemeinde Amerang.

Klimawandel

GemaR § 13 Abs. 1 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) missen die Trager 6ffentlicher Aufgaben und
somit auch die Gemeinde Amerang bei ihren Planungen und Entscheidungen den Schutz vor
Auswirkungen des weltweiten Klimawandels, die Erflllung der nationalen Klimaschutzziele sowie
die Einhaltung der europaischen Zielvorgaben (vgl. § 1 KSG) bericksichtigen. Um diese Ziele zu
erreichen sind im KSG die Reduktionsziele bzw. absolute Ziele fiir den AusstoR von
Treibhausgasen fiir unterschiedliche Bereiche festgesetzt (vgl. §3 und §3a KSG). Im Rahmen der
Bauleitplanung ist daher diese Fragestellung ndher zu beleuchten, ob und inwieweit die Planung
Einfluss auf die Treibhausgasemissionen hat und die Erreichung der Klimaziele gefdhrden kann.

Eine Ermittlung der Auswirkungen kann, da es sich um eine vorbereitende Bauleitplanung
handelt, nur qualitativ und nicht quantitativ erfolgen. Die genaue Ausformung der Bebauung und
Nutzung des Areals und somit die quantitative Bezifferung des Treibhausgasaufkommens kann
erst auf Ebene des tatsachlichen Bauvollzuges und Betriebes erfolgen. Aufgrund des kleinen
Planungsumgriffs ist eine direkte Auswirkung auf die bundesweiten Ziele des KSG weitgehend
ausgeschlossen.

Die vorliegende Flachennutzungsplananderung hat bei sektorenlbergreifender gesamt-
bilanzieller Betrachtung voraussichtlich eine emissionserh6hende Wirkung. Aufgrund des
Umfangs der Anderung sind diese jedoch als minimal zu bewerten. Insgesamt kann somit die
Anderung unter Abwigung der generellen Planungserfordernis (z.B. Schaffungen von Wohnraum
fir Ortsansdssige und junge Familien etc.) auch vor dem Hintergrund der Ziele des KSG umgesetzt
werden. Durch MaRnahmen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung kdénnen zudem
Beeintrachtigungen vermieden bzw. auf ein noch akzeptables MalR minimiert werden.

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Zusammenfassend kénnen die Auswirkungen der Planung des eigentlichen Anderungsbereiches
wie folgt beschrieben werden:

= Darstellung von ca. 1,65 ha Wohnbauflache auf vormalig 2,43 ha Flache fiir die Landwirtschaft
= Darstellung von ca. 0,78 ha Flachen als Ortsrandeingriinung und fiir 6kologische MaRnahme

Die Auswirkungen der Anpassungen der Flachendarstellungen im Rahmen der Klarstellungs-
bereiche lassen sich wie folgt beschreiben:

= Glltige Darstellungen im Flachennutzungsplan: Flachen fiur die Landwirtschaft von ca. 2,08 ha,
Dorfgebiet von ca. 1,0 ha, Flachen fiir den Gemeinbedarf von ca. 0,11 ha und Flachen als
Ortsrandeingriinung von ca. 0,18 ha

= Darstellungen im Flachennutzungsplan nach Klarstellung: Flachen fiir die Landwirtschaft von
ca. 0,68 ha, Dorfgebiet von ca. 1,88 ha, Mischgebiet von ca. 0,64 ha, Flachen fiir den
Gemeinbedarf von ca. 0,11 ha und Flachen als Ortsrandeingriinung von ca. 0,06 ha
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C Umweltbericht
C.1 Einleitung

Im Rahmen des neu aufgestellten Bebauungsplans ,Kirchensur ReiterbergerstralRe” soll in
moderatem Umfang neues Wohnbauland auf heute unbebauten Flachen ausgewiesen werden.
Mit der Wohnbauflachenausweisung wird angestrebt, den bestehenden Wohnraumbedarf in
Kirchensur und den umliegenden Weilern entsprechend zu decken und um Ortsansassigen und
jungen Familien eine dauerhafte Bleibeperspektive zu ermdglichen. Die Flachenausweisung
erfolgt unter Bericksichtigung des Gebots des Flachensparens und einer dichteren Baustruktur.

Die Gemeinde Amerang mit dem Ortsteil Kirchensur verfligt Gber einen Flachennutzungsplan,
welcher aber nicht fiir alle Bereiche des Gemeindegebietes entsprechende Festlegungen trifft.
Fiir die Siedlungsflachen von Kirchensur sind vornehmlich Flachen als Dorfgebiet und vereinzelt
als Allgemeines Wohngebiet dargestellt. Die angrenzenden Flachen sind als Flachen fir die
Landwirtschaft dargestellt, wie auch ein GroRteil des gegenstiandlichen Anderungsbereiches.

Im parallel aufgestellten Bebauungsplan ,Kirchensur Reiterbergerstralle” soll fir die
Baugrundstiicke ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Somit ist die Gebietskategorie
fiir die heute unbebauten Grundstiicke zu andern.

Um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fir den Bebauungsplan ,Kirchensur
ReiterbergerstraRe” zu schaffen, hat der Gemeinderat Amerang am 27.06.2023 die Durchfiihrung
der 13. Anderung des Flachennutzungsplans beschlossen.

Die 13. Anderung wird im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB mit der Aufstellung des
Bebauungsplans , Kirchensur Reiterbergerstralle” durchgefiihrt.

Bei der Bauleitplanung sind nach § 1 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB) die Belange des
Umweltschutzes, einschlieRlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu bertcksichtigen.
Um die Auswirkungen der gemeindlichen Planungsabsicht auf die einzelnen Schutzgiiter
abschatzen zu kénnen, ist eine Umweltpriifung notwendig. Die Einhaltung des Gesetzes liber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) vom 25. Juni 2005, gedndert am 29.07.2017, gibt die
Erstellung eines Umweltberichtes vor. Die Ergebnisse der Umweltpriifung sind in das
Abwagungsergebnis zum Plankonzept eingeflossen und im vorliegenden Umweltbericht als
gesonderter Bestandteil der Begriindung zusammengefasst. Mit der Novellierung des BauGB
2004 ist auch die Abarbeitung des Folgenbewaltigungsprogramms der naturschutzfachlichen
Eingriffsregelung in die Umweltprifung inhaltlich integriert. Parallel zur hier gegenstandlichen 13.
Anderung des Flichennutzungsplans wurde der Bebauungsplan ,Kirchensur ReiterbergerstraRe”
inkl. eines vollumfanglichen Umweltberichts aufgestellt. Dem folgend beschrankt sich der
Umweltbericht bzw. die Umweltpriifung zur 13. Anderung des Flichennutzungsplans gem.
§ 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB auf die zusatzlichen und anderen Umweltauswirkungen dieser Planung.
Ggf. kann es aus Griinden der Gesamtverstandlichkeit dennoch zu einer Dopplung der Belange in
beiden Planungsebenen kommen.

Dariiber hinaus erfolgt in Zuge der beabsichtigten 13. Anderung des Fldchennutzungsplans eine
Anpassung bzw. Klarstellung einzelner Flachendarstellungen im derzeit giiltigen
Flachennutzungsplan fiir den Ortsteil Kirchensur. Aufgrund der heutigen tatsdchlichen Nutzung
der Flachen im Umgriff der bestehenden landwirtschaftlichen Hofstellen im Siidwesten und Osten
und der Gewerbenutzung im zentralen Bereich werden die Flachendarstellungen entsprechend
angepasst. Auch werden hinsichtlich der langfristigen Entwicklungsabsichten der Gemeinde in
Abwagung mit der Neuausweisung der Wohnbauflachen an der Reiterbergerstrae die
Dorfgebietsflachen im Stidwesten und Nordwesten reduziert. Gerade im Nordwesten bestehen
Restriktionen bzgl. einer weiteren baulichen Entwicklung aufgrund der bereits verfiillten
Teilbereiche der Kiesabbauflache.
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Die Klarstellungsbereiche finden im Rahmen des Umweltberichtes keine Beriicksichtigung, da
entweder kein Eingriff auf den Teilflichen erfolgt bzw. auf den weitern Flachen bereits ein
baulicher Eingriff im Rahmen der Erweiterung der landwirtschaftlichen Hofstellen und des
Gewerbebetriebes erfolgt ist.

Inhalt und wichtigste Ziele der Anderung des Flichennutzungsplans

Lage und Nutzung

Der Anderungsbereich liegt im Siidosten am Ortsrand des Ortsteils Kirchensur. Der Ortsteil
befindet sich ca. 5,7km nordlich von Amerang. Hinsichtlich der Planungstiefe des
Flachennutzungsplans wird auf eine parzellenscharfe Darstellung der betroffenen Flurstiicke
verzichtet. Im Hinblick auf die Verortung ist bei der gegenstiandlichen Anderung vor allem die
Teilflache des Flurstilicks Nr. 154 (Gemarkung Kirchensur) betroffen. Die Ausdehnung des Umgriffs
betragt im Mittel in Nord-Sid-Richtung ca. 160 m und in Ost-West Richtung ca. 150 m und
umfasst ca. 2,43 ha.

Die Flichen des Anderungsumgriffs werden heute intensiv landwirtschaftlich genutzt sowie
befinden sich in Randbereichen extensive Wiesenflichen. Im Westen grenzen an das
Planungsgebiet bereits mit Wohngebaduden bebaute Siedlungsflachen an. Im Norden befinden
sich eine landwirtschaftliche Hofstelle (Nordwesten) sowie landwirtschaftlich genutzte Griinland-
und Ackerflaichen. Im Osten und Siden befinden sich weitere kleinere extensiv genutzte
Wiesenflachen. Angrenzend daran befinden sich Waldflachen.

Das Planungsgebiet liegt in der Naturraum-Haupteinheit ,,Voralpines Moor- und Hiigelland“ (D66,
Bay. LfU nach Ssymank 2025) und in der Naturraum-Einheit , Inn-Chiemsee-Higelland“ (038, Bay.
LfU nach Meynen/Schmithusen et al. 2025) und damit in der kontinentalen biogeographischen
Region. Es befindet sich im Bereich des TK-Blattes 7940 (Obing) und im Gemeindegebiet von
Amerang im Landkreis Rosenheim.

L S

Abbildung U1: Lage des Anderungsbereiches (rot) im Ortsteil Kirchensur - ohne MaRstab
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Ziel der Flachennutzungsplandnderung

Ziel der 13. Anderung des Flichennutzungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Realisierung des parallel aufgestellten Bebauungsplans ,Kirchensur
Reiterbergerstrale”. Im Rahmen des Bebauungsplans wird in moderatem Umfang neues
Wohnbauland auf heute unbebauten Flachen ausgewiesen werden. Mit der Ausweisung neuer
Wohnbauflachen wird angestrebt den bestehenden Wohnraumbedarf in Kirchensur und der
umliegenden Weiler entsprechend zu decken und um Ortsansassigen und jungen Familien eine
dauerhafte Bleibeperspektive zu ermoglichen. Somit werden weitere Wohnbauflachen in
Richtung Stiden dargestellt. Um diese in die umgebenden Landschaftsraume einzubinden und um
gewisse Abstdane zu wahren, werden die Wohnbauflachen durch Flachen fir Ortsrandeingriinung
und okologische MaRnahmen eingefasst.

Die Zielvorstellungen der gegenstindlichen Anderung bzgl. einer Ausweisung neuer
Wohnbauflachen weichen zur derzeitigen Darstellung des Flachennutzungsplans ab. Um dem
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 BauGB zu geniigen, ist deshalb eine Anderung des
Flachennutzungsplans notwendig.

Dariiber hinaus erfolgt, wie bereits beschrieben, im Rahmen der gegenstandlichen 13. Anderung
des Flachennutzungsplans auf Grundlage der langfristigen, planerischen Zielvorstellungen der
Gemeinde fir den Ortsteil Kirchensur sowie der heutigen, tatsdchlichen Nutzung einzelner
Bereiche eine Klarstellung bestehender Flachendarstellung und Berlicksichtigung dieser in den
zuklnftigen Plandarstellungen. Aufgrund der aktuellen tatsachlichen Nutzung einzelner Flachen
— unter anderem durch landwirtschaftliche Hofstellen im 6stlichen und westlichen Bereich sowie
durch gewerbliche Nutzungen (Landtechnik) bzw. wiederverfillte Flachen im Zusammenhang mit
einem friiheren Kiesabbau — haben sich die langfristigen Entwicklungsziele der Gemeinde
gegeniber der urspriinglichen Planung verandert.

Abbildung U2: Darstellung 13. Anderung des Flachennutzungsplans — Anderungsbereich in blau und
der Klarstellungsbereiche in - ohne Mal3stab
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C.1.2

C.13

Umfang des Vorhabens

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden.
Die sogenannte Bodenschutzklausel dient dem Schutz der Freiflaichen vor einem lGbermaRigen
Flachenverbrauch, aber auch dem Schutz sonstiger 6kologischer Bodenfunktionen. Als praktische
Konsequenz aus den Anforderungen der Bodenschutzklausel unterliegen Bauleitplane einer
Darlegungspflicht zum Umfang der Bodeninanspruchnahme sowie deren Notwendigkeit.

Die Ausweisung des neuen Wohngebiets erfolgt in direktem Anschluss an ein bestehendes
Dorfgebiet, wodurch bereits vorhandene Infrastrukturen aufgegriffen werden konnen. Im
Rahmen der hier gegenstandlichen Flachennutzungsplandnderung wird ein Umgriff von ca.
2,43 ha Uberplant. Der wirksame Flachennutzungsplan stellt hier Flachen fiir die Landwirtschaft
dar. Durch die gegenstandliche Anderung werden nun ca. 1,65 ha Wohnbaufliche sowie ca.
0,78 ha Flachen als Ortsrandeingriinung und fir 6kologische MaRnahme dargestellt. Hinsichtlich
der Flachen fir Ortsrandeingriinung und 6kologische MalRnahmen ist davon auszugehen, dass
diese Flachen nicht versiegelt werden.

Somit wird durch die 13. Anderung des Flichennutzungsplans die Inanspruchnahme von ca.
24.300 m? bisher unversiegelter, landwirtschaftlicher Flache vorbereitet. Im Rahmen der Flichen
des Allgemeinen Wohngebietes ist von einem mittleren bis hohen Versiegelungsgrad
auszugehen.

Die Neuausweisung von Flachen fiir Allgemeines Wohngebiet soll die Voraussetzungen fiir einen
moglichst sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden im Sinne des
§ 1a Abs. 2 BauGB erflillen. AbschlieRend kann dies jedoch auf Ebene des Flachennutzungsplans
nicht bewertet werden, da dies vom jeweiligen, konkreten Bebauungskonzept abhangt.

Bei den Klarstellungsbereichen handelt es sich zum GroRteil um bereits intensiv baulich genutzte
Flachen der im Ortsteil bestehenden landwirtschaftlichen Hofstellen im Stidwesten und im Osten
sowie eines Landtechnikbetriebes und Wohnen im Zentrum. Die Flache im Nordosten wurde nach
dem Kiesabbau wieder verfillt und wird heute als intensives landwirtschaftliches Grin- bzw.
Ackerland genutzt. Insgesamt umfassen die vier Flachen eine GréRe von ca. 3,37 ha.

Relevante gesetzliche Grundlagen und beriicksichtigte Fachpldne

Landesentwicklungsprogramm Bayern

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) (Fortschreibung 2020) ist die Gemeinde Amerang
als allgemeiner landlicher Raum dargestellt. Die umgebenden Gemeinden sind ebenfalls als
allgemeiner landlicher Raum dargestellt. Fir die Region 18 (Stdostoberbayern) ist ausgehend
vom Jahr 2010, ein moderates Bevolkerungswachstum von 1,1% bis 2020 bzw. 0,5% bis 2030
vorausberechnet.

Das Bayerische Landesamt fiir Statistik prognostiziert jedoch ausgehend vom Jahr 2019 ein
Bevolkerungswachstum in der Region Stidostoberbayern von 3,8 % bis zum Jahr 2039. GemaR
dem Demographie-Spiegel fiir Bayern fir die Gemeinde Amerang (2021) wird ein
Bevolkerungswachstum bis 2033 (ausgehend von 2019) von ca. 2,6 % vorausberechnet. Auch die
Entwicklung von 2011 bis 2021 lag fiir die Gemeinde gem. des Berichts ,Statistik kommunal 2022
des Bayerischen Landesamt fiir Statistik Gber den Werten des LEP. In der Gemeinde Amerang hat
die Bevolkerung in diesem Zeitraum um ca. 3,1% zugenommen.

Aus dem LEP sind fiir die hier gegenstandliche Anderung insbesondere folgende Ziele (Z) und
Grundsétze (G) von Belang:

(Die Entsprechung gegeniiber der Fléichennutzungsplanénderung zu den einzelnen Zielen und
Grundsdtzen ist in grau kursiv nachgestellt.)



Seite 32 von 55
Umweltbericht

1.1.1(2)

1.1.1(G)

2.2.5(G)

3.1.1(G)

5.4.1(G)

7.1.1(G)

7.1.6 (G)

13. Anderung und Klarstellung des Flichennutzungsplans
Gemeinde Amerang

In allen Teilrdumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen
oder zu erhalten. Die Starken und Potenziale der Teilrdume sind weiterzuentwickeln.
-> Stdrkung des Teilraums durch Bereitstellung von Wohnbaufléchen zur Sicherung
des Wohnraumbedarfs

Hierfir sollen insbesondere die Grundlagen fiir eine bedarfsgerechte Bereitstellung
und Sicherung von Arbeitsplatzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der
Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gltern geschaffen oder erhalten werden.
-> Sicherung der Versorgung der Bevélkerung mit Wohnraum

Der landliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass

- er seine Funktion als eigenstandiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern
und weiter entwickeln kann,

- seine Bewohner mit allen zentralortlichen Einrichtungen in zumutbarer
Erreichbarkeit versorgt sind,

- er seine eigenstandige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und

- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.

-> Sicherung der Versorgung der Bevélkerung mit Wohnraum

Die Ausweisung von Bauflachen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung
unter besonderer Bericksichtigung des demographischen Wandels und seiner
Folgen, den Mobilitatsanforderungen, der Schonung der natiirlichen Ressourcen und
der Starkung der zusammenhangenden Landschaftsrdume ausgerichtet werden.

-> Darstellung neuer Baufléichen in Anbindung an bestehende Siedlungsstruktur und
an bestehender ErschlieSung

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen in ihrer Flachensubstanz
erhalten werden. Insbesondere fiir die Landwirtschaft besonders geeignete Flachen
sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang fiir andere Nutzungen in
Anspruch genommen werden.
-> es verbleiben ausreichend grofSe Landwirtschaftsfldchen in der Umgebung fiir eine
angemessene Bewirtschaftung

Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum
des Menschen erhalten und entwickelt werden.
-> Darstellung einer umfénglichen Ortsrandeingriinung

Lebensraume fir wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt werden. Die
Wanderkorridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser und in der Luft sollen
erhalten und wieder hergestellt werden.

-> Darstellung einer umfdnglichen Ortsrandeingriinung, Entwicklung neuer
Lebensraumstrukturen

Regionalplan 18 (RP 18)

Die Gemeinde Amerang ist gemall Regionalplan fiir die Region Sidostoberbayern (18) als
»Allgemeiner landlicher Raum“ verzeichnet. Die umgebenden Gemeinden sind ebenfalls als
»Allgemeiner landlicher Raum“ dargestellt.

Aus dem giiltigen Regionalplan flir die Region Siidostoberbayern sind insbesondere folgende Ziele
(Z) und Grundsatze (G) von Belang:

(Die Entsprechung gegeniiber der Fldchennutzungsplandnderung zu den einzelnen Zielen und
Grundsdtzen ist in grau kursiv nachgestellt.)

Al1(G)

(...) In diesem Sinne soll die Region Stidostoberbayern so weiterentwickelt werden,
dass
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- sie als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum fiir die Bevolkerung erhalten bleibt,

().

-> Schaffung von angemessenen Entwicklungsfldchen zur Schaffung von Wohnraum

All 6.4 (G) Beider Siedlungsentwicklung und dem Ausbau der Infrastruktur ist den Belangen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege besonders Rechnung zu tragen.
-> Umfdngliche Fléchen fiir Eingriinungsmafinahmen

B12.1(Z) Gliedernde Grinflaichen und Freirdume im Ortsbereich und zwischen den
Siedlungseinheiten sollen erhalten, entwickelt und erweitert werden. Sie sollen
untereinander und mit der freien Landschaft verbunden werden. Auf eine gute
Einbindung der Ortsrander in die Landschaft, die Bereitstellung der dafir
notwendigen  Mindestflichen und auf die Erhaltung bestehender
Obstgeholzpflanzungen soll geachtet werden. Die Versiegelung des Bodens soll so
gering wie moglich gehalten und die Sickerfahigkeit besiedelter Flachen verbessert
werden.

-> Darstellung und Umsetzung von umfénglichen Fléchen als Ortsrandeingriinung,
Beschréinkung der Versiegelung auf ein Mindestmayfs

BIl1(G) Die Siedlungsentwicklung in der Region soll sich an der Raumstruktur orientieren und
unter Berlcksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen
ressourcenschonend weitergefiihrt werden. Dabei sollen
- die neuen Flachen nur im notwendigen Umfang beansprucht werden
- die Innenentwicklung bevorzugt werden und
- die weitere Siedlungsentwicklung an den vorhandenen und kostenglinstig zu
realisierenden Infrastruktureinrichtungen ausgerichtet sein.

-> Darstellung von Fléchen fiir Wohnen an bestehender ErschliefSung

BIll2.1G Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flachen durch
raumbedeutsame Planungen und MaRnahmen soll sich auf den notwendigen
Umfang beschranken.
-> Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Fldchen in moderaten Umfang, in
Anbindung an bestehende Siedlungsstrukturen

Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Amerang stellt fiir die hier gegenstandlichen Flachen im
Ortsteil Kirchensur zum GroRteil Flachen fir die Landwirtschaft dar. Im Nordwesten sind kleinere
Bereiche als Griinflachen dargestellt.

Im Norden und Siiden befinden sich weitere Flachen fiir die Landwirtschaft. Im Osten sind Flachen
fir Wald dargestellt. Die bebauten Flachen des Ortsteils sind vorwiegend als Dorfgebiet gemal
dargestellt. Die Dorfgebietsflachen entlang des Planungsgebietes sind zudem von Griinflachen in
Richtung Osten umgeben.

Im Rahmen des Bebauungsplans ist ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO vorgesehen.
Um dem Entwicklungsgebot nach §8 Abs.2 Nr.2BauGB zu geniigen, muss der
Flachennutzungsplan somit gedandert werden. Da die hier gegenstandliche Bauleitplanung im
Verfahren nach §13bi.V.m. § 13a BauGB aufgestellt wird, kann der Bebauungsplan nach
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB auch aufgestellt werden, bevor der Flachennutzungsplan gedndert ist.
Die hier beabsichtigte Uberplanung steht einer geordneten stidtebaulichen Entwicklung des
Gemeindegebietes nicht negativ entgegen. Der Flachennutzungsplan ist im Nachgang zur
gegenstandlichen Bauleitplanung auf dem Wege der Berichtigung anzupassen.
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Abbildung U3: Darstellung im Flachennutzungsplan (Geltungsbereich blau) - ohne Malstab

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP)

Der Anderungsumgriff ist im Naturraum Jungmoranenlandschaft des Inn-Chiemsee-Hiigelland
(038-A) verzeichnet. Im Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Rosenheim ist der
westlich gelegene Surerbach mit Uferbereich als Gebiet des BayernNetzNatur Projektes
,Bachmuschel in der Murn” gekennzeichnet.

Weiterhin sind im Projektgebiet und dessen ndherer Umgebung keine flachenbezogenen
Malknahmen bzw. Punktnachweise enthalten. Die allgemeinen Ziele des Arten- und
Biotopschutzprogramms Rosenheim sind dessen ungeachtet einzuhalten.

Amtliche Schutzgebiete

Im Geltungsbereich befinden sich weder kartierte Biotope noch sonstige naturschutzrechtliche
Schutzgebiete (FFH-Gebiete, Natura 2000 Gebiete etc.) (BayernAtlas Kartenviewer 2025).

Im Osten und Sidwesten befinden sich in unmittelbarer Nahe biotopkartierte Flachen. Im Osten
sowie im Suden befinden sich in ca. 60 m bzw. ca. 50 m Entfernung Teilflichen des Biotops
,Hecken, Feldgehdlze und mesophile Waldreste bei Kirchensur” (7940-0129-007, 7940-0129-
008).

Im Sudwesten befindet sich in einem Abstand von 10 bis 25 m zum Planungsumgriff die
Teilflaichen des Biotops Nr. 7940-0131-001 ,Naturnahe Abschnitte des Surerbachs mit
Begleitvegetation”. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Landréhrichte im Bereich des
Surerbachs sowie Ufergehdlze naturnaher FlieRgewasser, GroRrdhrichte, GroRseggenriede
aulerhalb der Verlandungszone, natiirliche und naturnahe FlieRgewasser, feuchte und nasse
Hochstaudenfluren.
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Es bestehen keinerlei funktionelle Zusammenhange zwischen den im Planungsgebiet befindlichen
Flichen und den Biotopflichen. Hinsichtlich einer Uberplanung der gegenstindlichen Flachen
sind Beeintrachtigungen der Biotopbereiche zu vermeiden. Aufgrund der Lage im Hang (Osten)
bzw. in der Béschung sind hier lediglich geringfligige Beeintrachtigungen moglich. Im Anschluss
an die bestehende Bebauung ist der Gehdlzstreifen am Surerbach durch Gehdlzentnahme
aufgelichtet worden.

Kirchensur

Abbildung U4: Schutzgebiete (Biotope) rosa - ohne Mafstab

Artenschutzrechtliche Belange

Das Vorkommen von europdisch und national geschiitzten Arten auf den Flachen der
gegenstindlichen Anderung wurde im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Priifung
mit Datum vom 02.10.2023 durch Dr. Christof Manhart - Umweltplanung und zoologische
Gutachten - untersucht. Die artenschutzrechtliche Prifung wurde im Zuge des parallel
aufgestellten Bebauungsplans ,Kirchensur Reiterberstrae” durchgeflihrt. Zwar liegen die
Ergebnisse dieser Kartierungen mehr als 1 Jahr in der Vergangenheit, aufgrund der Struktur des
Gebiets (geringe Struktur- und Artenvielfallt) kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die
Lebensraumbedingungen sowie die Artenzusammensetzung nicht abweichen. Die Ergebnisse
sind daher im gegenstandlichen Verfahren anwendbar.

Dabei konnte festgestellt werden, dass sich im Anderungsumgriff verschiedene Fledermausarten
befinden. Diese nutzen die gegenstandlichen sowie die angrenzenden Flachen im Rahmen von
Jagd- sowie Transferfligen.

Weiter konnten im Zuge einer Brutvogelkartierung 35 Vogelarten nachgewiesen werden. Dabei
handelt es sich um wald- bzw. waldrandbewohnende Vogelarten sowie Vogelarten des
Siedlungsbereichs.
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C.2

c.21

Bis auf den Star, der in der Roten Liste Deutschlands als gefdhrdet gilt, den Waldlaubsanger der
in Bayern als stark gefahrdet eingestuft ist und die in Bayern ebenfalls gefahrdete Rauchschwalbe
umfasst das Artenspektrum haufige und ungefdhrdete Arten bzw. Arten der Vorwarnstufe wie
Feldsperling, Haussperling, Goldammer, Pirol und Stieglitz. Als Art des Anhangs | der
Vogelschutzrichtlinie wurde der Schwarzspecht im nérdlich des Geltungsbereichs liegenden Wald
nachgewiesen.

Aufgrund fehlender geeigneter Standortbedingungen und Vegetationsstrukturen ist nicht mit
weiteren prifungsrelevanten Tierarten gemaR Anhang IV der FFH-Richtlinie (Reptilien-,
Amphibien,- Kafer-, Weichtierarten) sowie Pflanzenarten zur rechnen bzw. konnten diese nicht
beobachtet werden.

Detailliertere Aussagen sind unter Punkt B.3 Artenschutzrechtliche Belange der Begriindung
sowie den Unterlagen des parallel aufgestellten Bebauungsplans , Kirchensur ReiterberstralRe”
sowie dem artenschutzrechtlichen Gutachten im Anhang zum Bebauungsplan zu entnehmen.

Beschreibung und Bewertung der Umwelt und der Auswirkungen

Die im Rahmen der 13. Anderung des Flichennutzungsplans ,Kirchensur ReitbergerstraRe”
bauplanungsrechtlich vorbereiteten MalBnahmen sind grundsatzlich mit Eingriffen in Natur und
Landschaftsbild verbunden.

Im Folgenden werden die Schutzgiter Arten und Lebensrdume, Grundwasser und
Oberflichenwasser, Boden, Klima/Luft, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgiiter sowie Mensch
(Ldrm und Erholungseignung) einzeln in ihrem Bestand beschrieben und bewertet. Darauf
aufbauend wird eine Prognose (iber die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgliter dargelegt.
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Hierbei wird eine
vierstufige Bewertung zu Grunde gelegt: keine Auswirkungen, geringe Auswirkungen, mittlere
Auswirkungen, hohe Auswirkungen auf den Umweltzustand.

Schutzgut Lebensrdaume und Arten

Bestand

Die Flachen sidlich der Reiterbergerstr. werden tGberwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt
(Acker). Sie sind als struktur- und artenarm einzustufen. AuBerdem befinden sich hier kleinere
Wiesenflachen am Waldrand. Diese sind als extensiv genutztes Griinland einzustufen.

Im Westen grenzen an das Planungsgebiet bereits mit Wohngebduden bebaute Siedlungsflachen
an. Zudem stehen hier drei groRere Walnussbdume (Juglans regia), wovon sich einer innerhalb
des Geltungsbereiches, die beiden anderen direkt an den Geltungsbereich angrenzend befinden.

Im Norden, auRerhalb des Geltungsbereiches, befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle.
Im Osten und Slidwesten grenzen Waldflachen an das Planungsgebiet an.
Im Stidwesten fallt das Gelande auBerhalb des Geltungsbereiches steil ab. Es handelt sich um die

bewaldeten Uferbereiche des Surerbaches.

Artenschutzrechtliche Belange

Im Verlauf des Jahres 2023 wurden Untersuchungen zur speziellen artenschutzrechtlichen
Prifung durchgefiihrt. Zusammenfassend kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass unter
Beriicksichtigung der vorgeschlagenen MaBnahmen (eine Umsetzung ist auf Ebene des
Bebauungsplans zu bericksichtigen) keine erheblichen Beeintrachtigungen gem. den
Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu erwarten.
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C.2.2

Detailliertere Aussagen sind unter Punkt B.3 Artenschutzrechtliche Belange der gegenstandlichen
Begriindung sowie den Unterlagen des parallel aufgestellten Bebauungsplans ,Kirchensur
ReiterberstraRe” sowie dem Gutachten im Anhang zum Bebauungsplan zu entnehmen.

Zwar liegen die Ergebnisse der Kartierungen mehr als 1 Jahr in der Vergangenheit, aufgrund der
Struktur des Gebiets (geringe Struktur- und Artenvielfallt) kann jedoch davon ausgegangen
werden, dass die Lebensraumbedingungen sowie die Artenzusammensetzung nicht abweichen.
Die Ergebnisse sind daher im gegenstandlichen Verfahren anwendbar.

Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

Wahrend der Bauphase kommt es zu zeitlich begrenzten Larm- und Staubimmissionen mit
entsprechenden Scheucheffekten.

Anlagenbedingte Auswirkungen

Durch die Uberbauung mit Gebduden und Verkehrsflichen gehen die intensiv genutzten und
strukturarmen landwirtschaftlichen Flachen verloren.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Im Geltungsbereich sind Flachen fiir die Ortsrandeingriinung geplant, die eine Eingriinung des
Baugebiets erlauben und vorkommenden Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum bieten.

Durch den Betrieb der Wohnnutzung entstehen keine erheblichen Beeintrachtigungen fiir das
Schutzgut Arten/Lebensrdume. Jedoch sind mogliche Beeintrachtigungen durch Lichtemissionen
zu bericksichtigen.

Ergebnis

Fiir das Schutzgut Lebensraume und Arten sind aufgrund der geringen Wertigkeit des Bestandes
und des relativ kleinen Flachenumgriffs insgesamt Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu
erwarten.

Schutzgut Flache

Bestand

Die Ausdehnung des Umgriffs betrdagt im Mittel in Nord-Siid-Richtung ca. 160 m und in Ost-West
Richtung ca. 150m und umfasst ca. 2,43 ha. Aktuell wird die Flache grofStenteils
landwirtschaftlich als Ackerflache genutzt.

Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

Auf Ebene des Flachennutzungsplans sind keine Uber den Planungsumgriff hinaus gehenden
Flacheninanspruchnahmen zur Umsetzung der Planung abzusehen (Umfahrungen,
Baustelleneinrichtung etc.).

Anlagenbedingte Auswirkungen

Durch die Umwidmung in ein allgemeines Wohngebiet (WA, gem. § 4 BauNVO) verringert sich die
heute landwirtschaftlich nutzbare Flache um etwa 2,43 ha.
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Die geplante dichtere Bebauung in Teilbereichen und die Bereitstellung gemischter
Wohnstrukturen (detaillierter auf Ebene BP) ermoglicht eine flachensparende
Baulandentwicklung. Darlber hinaus wird ein Teil der ErschlieBungsflachen (Reiterberger Stralie)
bereits heute als ErschlieRungsstrale genutzt und ist bereits versiegelt.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Durch den Betrieb und die Nutzung eines Allgemeinen Wohngebietes ist mit keinen lber die
Grenzen des Geltungsbereichs hinausgehenden Flacheninanspruchnahmen zu rechnen
(StraRenausbauten, externe Stellplatze etc.).

Ergebnis

Es gehen bisher landwirtschaftlich genutzte Flachen verloren. Die Lage und Dimension der Flache
ermoglicht zwar eine flachensparende ErschlieBung und dichte Bebauung. Mit der
gegenstandlichen Planung werden jedoch Voraussetzungen fiir eine erhebliche VergréRerung
und ein groRes bauliches Gewicht im Verhaltnis zum bisher kleinteilig und eher landwirtschaftlich
gepragten Ameranger Ortsteil Kirchensur geschaffen.

Somit sind flr das Schutzgut Flache insgesamt Auswirkungen geringer-mittlerer Erheblichkeit zu
erwarten.

Schutzgut Boden

Bestand

Laut Bodenibersichtskarte Bayern 1:25.000 (BayernAtlas Kartenviewer 2025) kommt im
Geltungsbereich folgender Bodentyp vor: ,Vorherrschend Braunerde, gering verbreitet
Parabraunerde aus kiesfilhrendem Lehm (Deckschicht oder Jungmordne) Uber Schluff- bis
Lehmkies (Jungmorane, carbonatisch, zentralalpin gepragt).”

Der grofite Teil des Bodens im Geltungsbereich wird als landwirtschaftliche Flache intensiv
genutzt.

Im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans ,Kirchensur ReiterbergerstralRe” und der
damit verbundenen ErschlieBungsplanung wurde durch das Ingenieurbiiro fiir Geotechnik
Schubert + Bauer GmbH eine Baugrunduntersuchung durchgefiihrt und ein Baugrund- und
Grindungsgutachten (Az 18403G-ab/ks vom 20.02.2018) erstellt. Detailliertere Informationen
sind oben dem Punkt A.6.3 bzw. dem Bericht im Anhang zum Bebauungsplan ,Kirchensur
Reiterbergerstralle” zu entnehmen.

Laut Altlastenkataster sind auf den Flachen keine Altlasten kartiert (Bay. LfU 2025). Die Flachen
wurden bisher groRtenteils landwirtschaftlich genutzt, weshalb die Wahrscheinlichkeit einer
altlastenbezogenen Vorbelastung sehr gering ist. Zudem wurde im Rahmen des Bodengutachtens
kein Aufkommen von Altlasten festgestellt. Eine Nutzung des Planungsgebiets flir Wohnzwecke
ist somit nicht infrage gestellt.

Nach Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes fiir Denkmalpflege (BayernAtlas Kartenviewer
2025) ist im Geltungsbereich selbst weder ein Bau- oder Bodendenkmal noch ein geschitztes
Ensemble oder landschaftspragendes Denkmal verzeichnet.

Im Norden des Ortsteils befindet sich ein Bodendenkmal (Entfernung 200 m; Kath. Filialkirche St.
Bartholoméus, spatgotischer Saalbau mit leicht eingezogenem Chor und Nordturm, 14./15. Jh.,
im 17. Jh. und 1756 umgestaltet; mit Ausstattung; mit Friedhofsummauerung; D-1-87-113-30).
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Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

Bei Umsetzung des gegenstandlichen WA wird der Mutterboden im Baufeld teilweise vollstandig
abgetragen. Durch die Bebauung mit Gebauden und ErschlieBungsflichen werden die
anstehenden Boden der jeweiligen Baugrundstiicke bzw. der 6ffentlichen ErschlieBungsflache
teilweise versiegelt.

Anlagenbedingte Auswirkungen

Durch eine Bebauung mit Gebauden und ErschlieBungsflaichen wird auch tiefgreifender in das
Bodengeflige eingegriffen und die Oberflache teilweise versiegelt. Dadurch geht ein GroRteil des
Bodens samt seiner Funktion als landwirtschaftliche Produktionsgrundlage, Lebensraum fir
Bodenlebewesen und Vegetation, Standort fiir Retention von Niederschlagswasser, Filter- und
Puffer flr Schadstoffe verloren.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Im Rahmen der Nutzung als allgemeines Wohngebiet kann eine Handhabung von
bodengefihrdenden Stoffen (Ole, Kraftstoffe oder andere Chemikalien etc.) ausgeschlossen
werden.

Ergebnis

Durch die Bebauung geht ein Grofteil des Bodens als landwirtschaftliche Produktionsgrundlage
und Lebensraum fir Bodenlebewesen verloren. Die Lage und Dimension der Flache ermoglicht
eine flachensparende Erschlielung und dichte Bebauung.

Flr das Schutzgut Boden sind insgesamt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten.
Schutzgut Grundwasser und Oberflichenwasser

Bestand
Innerhalb des Planungsgebietes befinden sich keine Oberflachengewasser.

Im Westen und Siiden des Planungsgebietes verlauft der Surerbach. Durch diesen offenen
Bachlauf sind jedoch keine Gefahren auf das Planungsgebiet zu befiirchten, da der Bachlauf ca.
4,0 m tiefer liegt als die westliche Grenze des Planungsumgriffs.

Der Wasserlauf des Surerbachs ist als wassersensibler Bereich gekennzeichnet. Eine Darstellung
weiterer Bereiche im und um das Planungsgebiet ist nicht gegeben. Wassersensible Bereiche
kennzeichnen den natiirlichen Einflussbereich des Wassers, in denen es zu Uberschwemmungen
und Uberspiilungen kommen kann.

Das Planungsgebiet befindet sich weder in einem festgesetzten bzw. vorldufig festgesetzten
Uberschwemmungsgebiet HQuoo noch innerhalb einer kartierten Hochwassergefahrenfliche
HQexwrem (BayernAtlas Kartenviewer 2025).

Im Rahmen der durchgefiihrten Baugrunduntersuchung konnte bei den Bohrungen kein
Grundwasser festgestellt werden. Bei Baugrunduntersuchungen weiter westlich (Neubau des
Briickenbauwerks) wurde vermeintliches Grundwasser angetroffen, welches ca. 8,0 m bis 10 m
u. GOK liegt. Insofern diirfte auch der Grundwasserspiegel im Bereich der gegenstandlichen
Flaichen des Anderungsumgriffs deutlich tiefer als die bei den Bohrungen erkundeten
5,0 m u. GOK liegen.
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Im voralpinen Bereich kdnnen Starkregenereignisse mit Gewitter, Hagel etc. besonders heftig
auftreten und werden durch die Klimadanderung an Haufigkeit und Intensitat weiter zunehmen.
Dabei kénnen Straen und Grundstiicke flachig Gberflutet werden.

Detailliertere Betrachtungen sind auch dem Punkt A.6.6 sowie den Unterlagen des parallel
aufgestellten Bebauungsplans ,Kirchensur ReiterberstralRe” und dem Gutachten im Anhang zum
Bebauungsplan zu entnehmen.

Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

Aufgrund der Hanglage sind insbesondere in Kiesschichten innerhalb der Moranenablagerungen
temporare Schichtwasservorkommen nicht auszuschlief3en.

Anlagenbedingte Auswirkungen

In Anbetracht der teilweise bewegten Topographie, auch auRerhalb des Anderungsbereiches,
sowie hinsichtlich der geringen Sickerfahigkeit des Bodens, kann es durch Starkregenereignisse
zu lokalen, temporiren Uberschwemmungen sowie wild abflieBendem Oberflichenwasser auf
den gegenstandlichen Flichen kommen. Die Gefahr durch kurzzeitige Uberschwemmungen bzw.
des Oberflachenabflusses etc. sollte bei der zukiinftigen baulichen Ausfiihrung
(hochwasserangepassten Bauweise) Beriicksichtigung finden.

Dementsprechend sind passende Vorkehrungen zur Versickerung und zur Ableitung des
Niederschlagswassers mittels Retentionsflichen zu treffen und auf Ebene des BP festgesetzt
werden.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Es muss davon ausgegangen werden, dass eine oberflachliche Versickerung von
Niederschlagswasser im Planungsgebiet in Teilbereichen nur eingeschrankt moglich ist. Durch die
geplante Uberbauung und Versiegelung des Bodens kommt es zur Minderung von
versickerungsfahigen Flachen.

Im Rahmen, der innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete und Mischgebiete zuldssige Nutzungen
kann ein Hantieren mit wassergefihrdenden Stoffen (Ole, Kraftstoffe, Chemikalien etc.)
ausgeschlossen werden. Somit sind hier entsprechende negative Beeintrachtigungen auf das
Schutzgut auszuschlieRen.

Ergebnis

Fir das Schutzgut Grundwasser und Oberflaichenwasser sind insgesamt Auswirkungen geringer
Erheblichkeit zu erwarten.

Schutzgut Klima/Luft

Bestand

Fir das Planungsgebiet betrdagt das Niederschlagsmittel 1.151 mm/Jahr. Die
Jahresmitteltemperatur betragt 8,9°C (https://de.climate-data.org).

Durch den Klimawandel ist im voralpinen Bereich vermehrt mit Starkregenereignissen und
Hitzeperioden zu rechnen. Die bestehenden Ackerflachen tragen zur nachtlichen Abkiihlung und
Frischluftentstehung bei.
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Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

Wahrend der Bauzeit kommt es zu Staub- und Schadstoffemissionen durch die Bautatigkeit.

Anlagenbedingte Auswirkungen

Durch die Versiegelung von Flachen im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans ist bei der
Frischluftentstehung kleinklimatisch mit einer Verringerung zu rechnen.

Die geplante Bebauung mindert die Durchliftungs- und Kiihlfunktion der bestehenden
Ackerflache. Durch die Darstellung von Grinflachen wird die klimaregulierende Wirkung des
Bodens unterstitzt und die abzuleitende Regenmenge bei zunehmend auftretenden
Starkregenereignissen reduziert.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Durch die hauptsachliche Nutzung als Wohngebiet ist nicht mit Emissionen zu rechnen.

Ergebnis

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft sind insgesamt als gering einzustufen.
Schutzgut Landschafts- und Ortsbild / Erholung

Bestand

Der {iberwiegende Teil des Anderungsbereichs wird heute intensiv landwirtschaftlich als Griin-
und Ackerland genutzt. Die Flachen sind weitestgehend ausgerdaumt. Im Westen entlang der
Oberkante der angrenzenden Bdschung bestehen drei Einzelbdume (Juglans regia) und weitere
Geholzstrukturen. Im Osten sowie im Siiden befinden sich heute extensiv bewirtschaftete
Wiesenflachen. Weiter verlduft im Osten entlang der Grenze der Landwirtschaftsflache eine
schmale, untergeordnete Fahrt, welche zu den im Sliden befindlichen Wiesenflachen und den
angrenzenden Waldflachen flihrt.

Direkt angrenzend im Norden verlauft die Verkehrsfliche der ,Reiterbergerstralle”. Im
Nordwesten befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle mit zugehorigen Nebengebauden
und -anlagen sowie grofSere bauliche Anlagen mit landwirtschaftlicher Nutzung. An die Hofstelle
angrenzend befinden sich im Osten intensiv landwirtschaftlich genutzte Griinflachen. Weiter in
Richtung Norden befinden sich die weiteren Siedlungsflachen des Ortsteils Kirchensur.

Die Flichen des Anderungsumgriffs befinden sich in einer leichten Hanglage. Insbesondere im
Osten des Anderungsumgriffs befindet sich ein steilerer Hang, welcher durch Waldflichen
Uberstanden ist.

Im Westen begrenzt die Flichen des Anderungsbereichs eine B&schung mit einem
Hohenunterscheid von ca. 4,0 m. Entlang der Béschungsunterkante verlauft der Surerbach. Der
Surerbach, ein untergeordneter Wasserlauf, ist eingebettet in uferbegleitende Gehdlzstrukturen.
Im Nordwesten verlauft die Boschung gestaffelt und ist durch Einfamilienhduser bebaut und
durch deren AuBenbereiche modelliert.

Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

Baubedingt ist durch Baukrdne, Baubetrieb etc. mit einer Beeintrachtigung des Landschaftsbildes
zu rechnen.
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Anlagenbedingte Auswirkungen

Mit der gegenstandlichen Planung werden jedoch Voraussetzungen fiir eine erhebliche
VergrolRerung und ein groRes bauliches Gewicht im Verhaltnis zum bisher kleinteilig und eher
landwirtschaftlich gepragten Ameranger Ortsteil Kirchensur geschaffen. Es ist jedoch durch die
topografische Lage und die umgebenden Wald- bzw. Gehdlzstrukturen nicht aus der Ferne
einsehbar und somit nicht mit einer erheblichen Beeintrachtigung fiir das Schutzgut
Landschaftsbild zu rechnen. Durch die dargestellten Flaichen zur Ortsrandeingriinung wird die
Umsetzung einer wirksamen Eingriinung auf Ebene des BP moglich

Betriebsbedingte Auswirkungen

Es sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten.

Ergebnis

Fir das Schutzgut Landschafts- und Ortsbild sind Auswirkungen insgesamt geringer Erheblichkeit
zu erwarten.

Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Bestand

Im Planungsgebiet sind keine Kultur- und Sachgiter bzw. Bau- oder Bodendenkmaler vorhanden.

Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

keine

Anlagenbedingte Auswirkungen

keine

Betriebsbedingte Auswirkungen

keine

Ergebnis

Flr das Schutzgut Kultur- und Sachgiiter sind keine Auswirkungen zu erwarten.
Schutzgut Mensch (Gesundheit, Lirm und Erholungseignung)

Anlagengerdusche

GemaR der schalltechnische Vertraglichkeitsuntersuchung durch das Ingenieurbiiro Greiner ist
die schalltechnische Situation innerhalb des Planungsgebietes aufgrund der untersuchten
Landwirtschafts- und Gewerbegerausche als unkritisch einzustufen (Ingenieurbiiro Greiner 2025).
Die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte der TA Larm fiir WA-Gebiete (geplant) werden bereits
an den Plangebietsgrenzen unterschritten.

Im vorliegenden Fall ist die Gerauschsituation innerhalb des Planungsgebietes ohnehin
pegelbestimmend durch die Verkehrsgerdausche der B304 gepragt, welche die Landwirtschafts-
und Gewerbegerausche im Wesentlichen liberdecken.
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Erholungseignung

Derzeit ist das Gebiet als landwirtschaftliche Flache genutzt und nicht fir Erholungssuchende
erschlossen. Der nachstgelegene Rad- und Wanderweg verlauft entlang der HauptstraRe und
steht nicht in visuellem Zusammenhang mit dem geplanten Wohngebiet.

Auswirkungen

Baubedingte Auswirkungen

Durch die Bauarbeiten sind voriibergehend Larm- und Staubbelastungen durch die Bautatigkeit
zu erwarten.

Anlagenbedingte Auswirkungen

Soweit Ldrm-, Staub- und Geruchsbelastungen aus der Landwirtschaft innerhalb der gesetzlichen
Rahmenbedingungenauftreten, ist nicht mit rechtlich relevanten Beeintrachtigungen der
geplanten Nutzungen zu rechnen.

Verkehrslarmemissionen beschrdanken sich aufgrund der Nutzungsbeschrankungen fir ein allg.
Wohngebiet sowie auf Anwohnerverkehr. Unter Berlicksichtigung der zukiinftigen Bebauung ist
davon auszugehen, dass an den schallabgewandten Gebaudefassaden die Immissionsgrenzwerte
auch nachts eingehalten bzw. unterschritten werden.

Durch den Verlust von landwirtschaftlicher Flache erfolgt auf diesen Flachen eine Reduktion der
Ldarm und Geruchsbelastung.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Es ist davon auszugehen, dass bei Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Zuge der
Nutzung als Wohngebiet keine weiteren relevanten Emissionen entstehen, welche gesunden
Wohnverhaltnissen entgegenstehen.

Die Ausweisung des allgemeinen Wohngebietes mit angrenzenden Griinflichen sowie
Grinflachen ermoglicht innerhalb der Neuplanungen eine Starkung der Strukturen fir Freizeit
und Erholung.

Ergebnis

Flr das Schutzgut Mensch sind insgesamt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten.

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgiitern

Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen geht es um Wirkungen, die durch gegenseitige
Beeinflussung der Umweltbelange entstehen.

Wechselwirkung Fliche — Lebensraum / Arten

Durch die Uberplanung geht bisher unbebaute Fliche verloren, die bisher Lebensraum fiir
Bodenlebewesen und Vegetation bietet.

Wechselwirkung Boden — Wasser — Mensch

Die Versiegelung von Flachen im Geltungsbereich fiihrt neben dem Verlust von Boden auch
mittelbar zum Verlust von Flachen fir die Versickerung und Speicherung von
Niederschlagswasser sowie als Produktionsgrundlage fiir Nahrungsmittel. Dariiber hinaus geht
die Funktion des Bodens als Filter- und Puffer fiir Schadstoffe verloren.
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Wechselwirkung Boden — Flache — Landschaftsbild

Der von landwirtschaftlichen Flachen gepragte Freiraum in der Umgebung des Ortes wird durch
die Siedlungserweiterung weiter reduziert. Durch die verdichte Bauweise des neuen
Wohngebietes gehen Boden als landwirtschaftlicher Produktionsfaktor verloren und es kommt
zu umfanglichen Versiegelungen, welche den Boden beeintrachtigen.

Wechselwirkung Boden — Vegetation — Klima

Durch den Verlust des Bodens und der bestehenden Vegetation (Acker) geht die Funktion fir
Frischluftentstehung verloren.

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Ohne Anderung des rechtswirksamen Flichennutzungsplans wiirde in den nichsten Jahren in
diesem Bereich kein Bebauungsplan zur Schaffung von Baurecht fiir ein Wohngebiet.

MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

VermeidungsmaBnahmen

Auf Ebene des Flachennutzungsplans sind um die Wohnbauflaichen Flachen fiir Ortsrand-
eingriinung und o©kologische MaRnahmen dargestellt. Diese kénnen als Vermeidungs- und
VerringerungsmalRnahmen angesehen werden.

Darliberhinausgehende Vermeidungs- und VerringerungsmaBBnahmen sind erst auf Ebene des
konkreten Bebauungsplans abzusehen.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 13 BNatSchG) sind
die Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft durch die geplante Darstellung des
Flachennutzungsplanes zu beurteilen sowie Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zu
Ausgleichsmallnahmen zu entwickeln.

Die Ermittlung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs erfolgt gemaR Leitfaden , Eingriffsplanung
in der Bauleitplanung” (Bay. StWBV 2021). Im Rahmen des Flachennutzungsplanes kann nur eine
Uberschlagige Eingriffs- und Ausgleichsermittlung erfolgen. Eine detaillierte Behandlung erfolgt
im parallel aufgestellten Bebauungsplan , Kirchensur ReiterbergerstralRe”.

Bei der Darstellung der hier gegenstandlichen 13. Anderung des Flachennutzungsplanes flieRen
die Belange von Natur und Landschaft als integraler Bestandteil mit ein. Der Eingriff erfolgt
innerhalb des Geltungsbereiches der 13. Anderung, durch die Darstellung von Flichen als
Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO und Flachen fiir Ortsrandeingriinung und 6kologische
Malnahmen auf vormaligen Flachen fir die Landwirtschaft. Flr diese Flachendnderungen wird
der Uberschlagige notwendige Ausgleichsbedarf ermittelt.

Die Klarstellungsbereiche bleiben bei der Ermittlung des Ausgleichsbedarfs aullen vor. Zum einen
erfolgt kein Eingriff auf den Teilflichen im Nordwesten und Siidwesten. AuRerdem ist auf den
weiteren Flachen bereits ein baulicher Eingriff im Rahmen der Erweiterung der
landwirtschaftlichen Hofstellen sowie eines Gewerbebetriebes (auf Grundlage eines
Bebauungsplans der Innenentwicklung) erfolgt. Die erfolgten Eingriffe durch die Hofstellen sind
bereits ausgeglichen.
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Bestandsaufnahme

Die von der gegenstidndlichen Anderung des Flichennutzungsplans betroffenen Flachen
(geplante Darstellung als Allgemeines Wohngebiet sowie Flachen fir Ortsrandeingriinung) sind
heute intensiv durch die Landwirtschaft als Acker- und Griinland genutzt und deshalb als arten-
und strukturarm einzustufen. Die Flachen sind dem Nutzungstyp A1l (geringe Bedeutung, 2
Wertpunkte) nach Biotopwertliste zur Anwendung der BayKompV zuzuordnen.

Darliber hinaus sind in den Randbereichen extensiv genutzte Griin- bzw. Wiesenflachen im
Ubergang zu den dicht bewachsenen Waldflichen bzw. Gehélzstreifen vorhanden.

Erfassung der Auswirkungen

Im Zuge der Umsetzung der gegenstindlichen Planungen zur Anderung des Flichennutzungsplans
(Allgemeines Wohngebiet sowie erforderliche StraBenverkehrsflachen), kommt es unmittelbar zu
umfanglichen Eingriffen in den Boden. Die Wiesenflaichen an den Randbereichen werden im
Rahmen der Nutzungsdnderung als Flachen fiir Ortsrandeingriinung dargestellt. Fir die
Umsetzung dieser Flachen ist kein Eingriff zu berlcksichtigen, da es hier zu einer Aufwertung der
Flachen hinsichtlich Struktur- und Artenvielfalt kommt.

VermeidungsmafRhahmen

Auf Ebene des Flachennutzungsplans sind um die Wohnbauflaichen Flachen fiir Ortsrand-
eingriinung und o©kologische MaRnahmen dargestellt. Diese kénnen als Vermeidungs- und
VerringerungsmalRnahmen angesehen werden.

Dariberhinausgehende Vermeidungs- und VerringerungsmaBRnahmen sind erst auf Ebene des
konkreten Bebauungsplans abzusehen.

Eingriffsermittlung

Im Zuge der Umsetzung der gegenstindlichen Planungen zur Anderung des Flichennutzungsplans
(Allgemeines Wohngebiet sowie erforderliche StraRenverkehrsflachen), ist ein moglicher Eingriff
anzunehmen. Insgesamt umfasst der Geltungsbereich eine Flache von 2,43 ha. Ein Eingriff fur
Wohnbauflachen erfolgt auf einer Flache von insgesamt ca. 1,65 ha.

Flachen zur Ortsrandeingriinung sind auf ca. 0,78 ha vorgesehen. Der Geltungsbereich des
parallel aufgestellten Bebauungsplans umfasst wiederum nur einen Teilbereich dessen.

Bei einer angenommen Eingriffsschwere (GRZ) von 0,40 (gem. § 17 BauNVO) ist somit fiir den
Anderungsbereich (bei angenommenen 2 WP) {iberschligig ein Kompensationsbedarf von ca.
13.000 WP anzunehmen. VerkehrserschlielBungsflachen sind bei der iberschlagigen Ermittlung
des Kompensationsbedarfs auf Ebene des Flachennutzungsplans jedoch noch nicht angerechnet.
Dabei wird eine Eingriffsschwere von 1,00 angenommen wird, was den Kompensationsumfang
insgesamt noch erhéhen wird.

Da genaue Vermeidungs- und VerringerungsmaBnahmen auf Ebene des Flachennutzungsplans
nicht exakt definiert werden koénnen, wird bei der (U(berschlagigen Ermittlung des
Kompensationsbedarf kein Planungsfaktor bericksichtigt.

Die genauen Beurteilungen, Berechnungen sowie Lage, Umfang und die genaue Ausgestaltung
der AusgleichsmaRnahmen fiir die Flichen des gegenstindlichen Anderungsbereichs werden
konkret auf Ebene des im Parallelverfahren befindlichen Bebauungsplan ,Kirchensur
Reiterbergerstrale” beschrieben und festgesetzt. Die Kompensation wird voraussichtlich Gber
das Okokonto der Gemeinde Amerang erfolgen.
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C.6

C.7

C.8

C.9

MaRnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Da die gegenstandliche Flachennutzungsplandnderung keine unmittelbaren
Umweltauswirkungen hat bzw. keine unmittelbaren Eingriffe entstehen, sind keine notwendigen
MaRnahmen der Uberwachung veranlasst. MaRnahmen die der Uberwachung der erheblichen
Umweltauswirkungen dienen, sind auf Ebene des parallel aufgestellten Bebauungsplans zu
bericksichtigen.

Alternative Planungsmoglichkeiten

Gem. §2Abs.4BauGB sind in Betracht kommende anderweitige Planungsmoglichkeiten
darzustellen, wobei die Ziele und der rdaumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu
bericksichtigen und die wesentlichen Griinde fiir die getroffene Wahl anzugeben sind.

Im Vorfeld der Planung wurden im Gemeinderat alternative Flachen bzw. Standorte innerhalb des
Ortsgefliges hinsichtlich der Umsetzung des Vorhabens betrachtet und bzgl. einer
Baulandentwicklung diskutiert. Vor dem Hintergrund der vorliegenden ginstigen
ErschlieBungsvoraussetzungen, der gesicherten Grundstiicksverfiigbarkeit und dem akuten
Bediirfnis, bedarfsgerechten Wohnraum zu schaffen, hat sich die Gemeinde entschlossen, das
Vorhaben mit seinem stadtebaulich sinnvollen Gesamtkonzept in Kirchensur zu entwickeln.

Methodik, Schwierigkeiten und Kenntnisliicken

Grundlage fir die Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes waren der
Regionalplan, der Flachennutzungsplan (Landschaftsplan), Luftbilder, die Artenschutzkartierung,
die Relevanzpriifung zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP), der Bericht zur saP,
Ortsbegehungen sowie Angaben von Fachbehorden (insbesondere Informationssysteme des
Bay.LfU).

Die Bearbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgte gemall Leitfaden
,Eingriffsregelung in der Bauleitplanung” (Bay. StWBV 2021).

Aufbauend auf einer auf dieser Grundlage erarbeiteten Nutzungs- und Strukturuntersuchung
erfolgte die Beurteilung der Umweltauswirkungen verbal argumentativ. Dabei werden vier Stufen
unterschieden: keine, geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit der Auswirkungen.

Dessen ungeachtet kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen der Planrealisierung
Eingriffe erfolgen, die im Rahmen der Planung nicht abschatzbar waren.

Datengrundlage

Die Datengrundlage fiir die Umweltpriifung bzw. flir den hier vorliegenden Umweltbericht war
ausreichend. Sowohl die Analyse als auch die Bewertung der Schutzgiiter erfolgte verbal
argumentativ.

Im Rahmen des parallel aufgestellten BP wurden folgende externe Gutachten erstellt, die fir die
gegenstdndliche Umweltprifung verwendet wurden:

= Baugrunduntersuchung und Baugrund- und Grindungsgutachten: Ingenieurbliro fir
Geotechnik Schubert + Bauer GmbH (Ingenieurbiiro Schubert + Bauer 2018)

= Schalltechnische Vertraglichkeitsuntersuchung Bebauungsplan ,Kirchensur
ReiterbergerstralBe” Gemeinde Amerang; Ingenieurbiiro Greiner Beratende Ingenieure PartG
mbB, Otto-Wagner-StraRe 2a, 82110 Germering, 25.02.2025

= Gutachtliche Stellungnahme zu den Geruchsemissionen und -immissionen
iMA Richter & Réckle GmbH & Co. KG - Immissionen, Meteorologie, Akustik; Miinchen; Projekt
Nr. 25-01-29-FR; 09.04.2025
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= Dr. Christof Manhart (2023): Spezielle artenschutzrechtliche Prifung zum Bebauungsplan
Reitbergerstralie in Kirchensur, Gemeinde Amerang; Dr. Christof Manhart Umweltplanung und
zoologische Gutachten, Birkenweg 5, 83410 Laufen, 02.10.2023.

C.10 Zusammenfassung

Die 13. Anderung des Flachennutzungsplans ,Kirchensur ReiterbergerstraRe” (ca. 2,43 ha) wird
nach § 8 Abs.3 BauGB im Parallelverfahren mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,Kirchensur
Reiterbergerstralle” durchgefiihrt.

Im Rahmen der Anderung des Fldchennutzungsplans soll die Sicherung sowie eine Erweiterung
der bestehenden Siedlungsstruktur ermoglicht werden, um den zukinftigen Wohnraumbedarf in
der Gemeinde Amerang angemessen decken zu kénnen. Hierfiir schafft das gegenstandliche
Verfahren die planungsrechtlichen Voraussetzungen.

Die aktuell Gberwiegend landwirtschaftlich intensiv genutzten Flachen gehen verloren. Flachen
flr die Ortsrandeingriinung sowie fiir 6kologische MaRnahmen im Siidwesten, Westen und Osten
schaffen einen Ubergang in die umgebende Flur.

Flr das Schutzgut Lebensrdaume und Arten sind aufgrund der geringen Wertigkeit des Bestandes
und des relativ kleinen Flachenumgriffs insgesamt Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu
erwarten.

Es gehen bisher landwirtschaftlich genutzte Flachen verloren. Die Lage und Dimension der Flache
ermoglicht zwar eine flachensparende ErschlieBung und dichte Bebauung. Mit der
gegenstandlichen Planung werden jedoch Voraussetzungen fiir eine erhebliche VergroRerung
und ein groRes bauliches Gewicht im Verhaltnis zum bisher kleinteilig und eher landwirtschaftlich
gepragten Ameranger Ortsteil Kirchensur geschaffen. Somit sind fiir das Schutzgut Flache
insgesamt Auswirkungen geringer-mittlerer Erheblichkeit zu erwarten.

Durch die Bebauung geht ein Grol3teil des Bodens als landwirtschaftliche Produktionsgrundlage
und Lebensraum fir Bodenlebewesen verloren. Die Lage und Dimension der Flache ermoglicht
eine flachensparende ErschlieBung und dichte Bebauung. Fiir das Schutzgut Boden sind somit
insgesamt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten.

Fir das Schutzgut Grundwasser und Oberflaichenwasser sind insgesamt Auswirkungen geringer
Erheblichkeit zu erwarten.

Fur das Schutzgut Klima/Luft sind aufgrund der Ortsrandeingriinungsflichen insgesamt
Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten.

Da der gegenstandliche Planungsumgriff aufgrund der topografischen Lage und einer Einbettung
in umgebenden Wald- bzw. Gehdlzstrukturen nicht aus der Ferne einsehbar ist, ist mit einer
Beeintrachtigung von geringer Erheblichkeit fir das Schutzgut Landschaftsbild zu rechnen.

Fir das Schutzgut Kultur- und Sachgiiter sind keine Auswirkungen zu erwarten, da im
Planungsgebiet keine Kultur- und Sachgiiter bzw. Bau- oder Bodendenkmaler vorhanden sind.

Flr das Schutzgut Mensch sind insgesamt Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten.

Fir die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung kommt das Vorgehen nach dem Leitfaden
,Eingriffsregelung in der Bauleitplanung” (Bay. StWBV 2021) zur Anwendung. Der zu erwartende
Eingriff erstreckt sich auf etwal,65ha. Es ist mit einer Uliber den Flachennutzungsplan
hinausgehenden Flacheninanspruchnahmen fiir die Ausgleichsflachen zu rechnen. Da der Eingriff
auf Ebene des Flachennutzungsplans nur tberschlagig abgeschatzt werden kann, ist eine genaue
Abgrenzung der bendtigten Flachen fir den Ausgleich nicht sinnvoll moglich.
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Hinsichtlich der Belange des speziellen Artenschutzes wurden Untersuchungen im Zuge einer
speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP) durch Dr. Christof Manhart - Umweltplanung und
zoologische Gutachten - (02.10.2023) durchgefiihrt. Da im Rahmen der Untersuchungen zum
Bebauungsplan der gesamte Bereich zwischen den Wald- und Geholzflaichen und den
Siedlungsflachen Kirchensur im Bereich der , Reiterbegrerstrafie” begutachtet wurde, konnen die
Ergebnisse ebenso auf den gegenstindlichen Anderungsbereich adaptiert werden. Zwar liegen
die Ergebnisse der Kartierungen mehr als 1 Jahr in der Vergangenheit, aufgrund der Struktur des
Gebiets (geringe Struktur- und Artenvielfallt) kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die
Lebensraumbedingungen sowie die Artenzusammensetzung nicht abweichen. Die Ergebnisse
sind daher im gegenstandlichen Verfahren anwendbar.
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D Zusammenfassende Erklarung

D.1 Einleitung
Die nachfolgende zusammenfassende Erklarung gemaR § 6a Abs. 1 BauGB beschreibt die Art und
Weise, wie die Umweltbelange sowie die Ergebnisse der Offentlichkeits- und
Behdrdenbeteiligung im Rahmen des Verfahrens der 13. Anderung des Flichennutzungsplans
bericksichtigt und aus welchen Griinden der Plan nach Abwagung mit dem Betracht kommenden,
anderweitigen Planungsmoglichkeiten gewahlt wurde.

D.2 Ziel und Lage der Flachennutzungsplananderung

Ziel der 13. Anderung des Flichennutzungsplans ist die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Realisierung des Bebauungsplans , Kirchensur ReiterbergerstraRe”. Dariiber
hinaus erfolgt eine Anpassung bzw. Klarstellung einzelner Flachendarstellungen im derzeitig
glltigen Flachennutzungsplan fiir den Ortsteil Kirchensur.

Im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans ,Kirchensur Reiterbergerstralle” ist
vorgesehen, in moderatem Umfang neues Wohnbauland auf heute unbebauten Flachen
auszuweisen und dieses abschnittsweise und nach Bedarf zu entwickeln. Mit der
Wohnbauflachenausweisung  wird angestrebt den bestehenden und zukiinftigen
Wohnraumbedarf in Kirchensur und der umliegenden Weiler entsprechend zu decken und um
Ortsansassigen und jungen Familien eine dauerhafte Bleibeperspektive zu ermdglichen bzw. sich
am Ort anzusiedeln.

Dem stidtebaulichen Konzept folgend wird der Anderungsbereich als Allgemeines Wohngebiet
dargestellt. Im Studwesten, Siiden und Osten werden Flachen fir Ortsrandeingriinung und
dkologische MaBnahmen verzeichnet, welche einen naturnahen Ubergang zu den angrenzenden
Flaichen schaffen. Der Anderungsbereich ist aufgrund seiner bisherigen Nutzung als
landwirtschaftliche Nutzflache nicht erschlossen. Die Flache grenzt im Norden jedoch an die
Reiterbergerstralie an, iber die eine angemessene ErschlieRung erfolgt.

Der Anderungsbereich liegt im Siidosten am Ortsrand des Ortsteils Kirchensur. Die
Klarstellungsbereiche befinden sich in den westlichen und 6stlichen Randbereichen sowie im
Zentrum des Ortsteils. Der Ortsteil Kirchensur befindet sich ca. 5,7 km nérdlich von Amerang. Die
gegenstindliche Fliche des Anderungsumgriffs umfasst ca. 2,43 ha und hat eine Ausdehnung in
Nord-Sid Richtung von ca. 160 m und in Ost-West Richtung von ca. 150 m. Die Flache ist heute
intensiv landwirtschaftlich als Acker- und Griinland genutzt. Im Siden, Sidwesten und Osten
schlieBen Waldflichen an den Anderungsumgriff an. Im Norden befinden sich weitere
landwirtschaftliche Flachen sowie die Reiterbergerstralle und im Nordwesten schlieR die bereits
bestehende Siedlungsflache des Ortes Kirchensur an.

Bei den Klarstellungsbereichen handelt es sich zum Grofteil um bereits intensiv baulich genutzte
Flachen der im Ortsteil bestehenden landwirtschaftlichen Hofstellen im Stidwesten und im Osten
sowie eines Landtechnikbetriebes und Wohnen im Zentrum. Insgesamt umfassen die vier Flachen
eine GrolRe von ca. 3,37 ha. Die Flachen sind als Dorfgebiet, Flache fiir den Gemeindebedarf oder
als Flache fiir die Landwirtschaft dargestellt sowie Teilbereiche bereits im Rahmen eines
Bebauungsplans als Mischgebiet tGberplant.
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Gemeinde Amerang

Verfahrensablauf

Am 26.07.2023 wurde durch den Gemeinderat Amerang der Einleitungsbeschluss fir die
13. Anderung des Flachennutzungsplans gefasst. Der Einleitungsbeschluss wurde am 20.01.2025
ortsiblich bekannt gemacht.

Die frithzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf der
13. Anderung des Flichennutzungsplans in der Fassung vom 17.01.2025 fand in der Zeit vom
20.01.2025 bis 20.02.2025 statt. Die friihzeitige Beteiligung wurde am 20.01.2025 ortsiiblich
bekannt gemacht.

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemaR § 4 Abs. 1 BauGB zum
Vorentwurf der 13. Anderung des Flichennutzungsplans in der Fassung vom 17.01.2025 mit
Schreiben vom 20.01.2025 friihzeitig von der Planung unterrichtet und zur AuRerung bis
einschliellich zum 20.02.2025 aufgefordert.

Im Rahmen dieses Verfahrens ging keine Stellungnahme mit Einwdnden bzw. AuRerungen aus
der Offentlichkeit und 14 Stellungnahmen mit Einwanden bzw. AuRerungen von Behdrden und
sonstigen Tragern offentlicher Belange ein. Die Stellungnahmen mit Einwanden waren im
Einzelnen von:

Regierung von Oberbayern - Hohere Landesplanungsbehorde; Bayrisches Landesamt fir
Denkmalpflege; Landratsamt Rosenheim — Untere Naturschutzbehoérde; Wasserwirtschaftsamt
Rosenheim; Amt flir Erndahrung, Landwirtschaft und Forsten Rosenheim; Handwerkskammer fir
Minchen und Oberbayern; Zweckverband zur Wasserversorgung der Schonstetter Gruppe

In seiner Sitzung vom 09.04.2025 hat der Gemeinderat die Abwagung dieser Stellungnahmen
beschlossen. In der gleichen Sitzung hat der Gemeinderat den Billigungs- und
Auslegungsbeschluss (zur Planung mit beschlossenen Anderungen in der Fassung vom
09.04.2025) fiir die Verfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB gefasst.

Die Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der 13. Anderung des
Flachennutzungsplans mit Begriindung und Umweltbericht in der Fassung vom 09.04.2025 fand
in der Zeit vom 13.05.2025 bis 12.06.2025 statt. Die Planunterlagen sowie wesentlichen
umweltbezogenen Informationen wurden in dieser Zeit im Internet veroffentlicht. Zusatzlich zur
Veroffentlichung im Internet wurden die Unterlagen in der Gemeindeverwaltung (Anschrift:
Wasserburger Str. 11, 83123 Amerang, Zimmer 1.03) zu den allgemeinen Dienststunden
offentlich ausgelegt. Die Unterlagen wurden zudem Uber das zentrale Internetportal des Landes
zuganglich gemacht. Die Beteiligung wurde am 12.05.2025 ortsiblich bekannt gemacht.

Den Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurde gemalS § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom 24.04.2025 Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf der 13. Anderung des
Flachennutzungsplans mit Begriindung und Umweltbericht in der Fassung vom 09.04.2025 sowie
den vorliegenden wesentlichen umweltbezogenen Informationen bis einschliefllich zum
27.05.2025 gegeben.

Im Rahmen dieses Verfahrens ging keine Stellungnahme mit Einwdnden bzw. AuRerungen aus
der Offentlichkeit und neun Stellungnahmen mit Einwénden bzw. AuRerungen von Behérden und
sonstigen Tragern offentlicher Belange ein. Die Stellungnahmen mit Einwdnden waren im
Einzelnen von:

Regierung von Oberbayern - Hohere Landesplanungsbehdrde; Landratsamt Rosenheim —
Kreisbauamt, Bauleitplanung; Landratsamt Rosenheim — Untere Naturschutzbehorde; Amt fir
Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten; Bayrischer Bauernverband — Geschaftsstelle Rosenheim;
Zweckverband zur Wasserversorgung der Schonstetter Gruppe
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In seiner Sitzung vom 25.06.2025 hat der Gemeinderat Amerang die Abwadgung dieser
Stellungnahmen beschlossen. In der gleichen Sitzung hat der Gemeinderat die 13. Anderung des
Flachennutzungsplans mit Begriindung und Umweltbericht in der Fassung vom 25.06.2025 unter
Beriicksichtigung der Wiirdigung der Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung festgestellt.

Die 13. Anderung des Flichennutzungsplanes gilt seit 20.01.2026 gemaR § 6 Abs. 4 Satz 2 BauGB
durch das Landratsamt Rosenheim als genehmigt.

Die Erteilung der Genehmigung der 13. Anderung des Flichennutzungsplans wurde am
05.02.2026 gemal § 6 Abs. 5 BauGB ortsiblich bekannt gemacht.

Beriicksichtigung der Umweltbelange

Die einzelnen Umweltbelange sind maRgeblich im Zuge der Umweltprifung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB fiir den eigentlichen Anderungsumgriff ermittelt worden. Die Ergebnisse dieser
Prifung wurden in einem Umweltbericht dargelegt. Dieser liegt als Teil der Begriindung der
13. Anderung des Flichennutzungsplans bei. Die definierten Klarstellungsbereiche finden im
Rahmen des Umweltberichtes keine Berlicksichtigung, da auf den jeweiligen Teilflaichen
entweder kein Eingriff bzw. bereits ein baulicher Eingriff im Rahmen der Erweiterung der
landwirtschaftlichen Hofstellen oder des ansassigen Gewerbebetriebes erfolgt ist.

Die Untersuchung der Umweltbelange im Zuge der Umweltpriifung ergab folgende Ergebnisse:

Der Anderungsumgriff liegt im Voralpinen Moor- und Higelland, im Naturraum 038 Inn-
Chiemsee-Hugelland. Der Umgriff befindet sich ca. 5,7 km nérdlich von Amerang und umfasst
2,43 ha.

Innerhalb des Anderungsumgriffs befinden sich keine Oberflichengewasser. AuBerhalb, im
Westen und Stiden, verlauft entlang der Boschungsunterkante der Surerbach als offener Bachlauf
ca. 4,0 m tiefer als die westliche Grenze des Umgriffs. Somit sind keine Gefahren durch
Hochwasser auf den Anderungsbereich zu befiirchten. Zudem ist lediglich der Wasserlauf des
Surerbach als wassersensibler Bereich gekennzeichnet. Nach Bayerischen Landesamt fir Umwelt
befinden sich die Flichen weder in einem festgesetzten Uberschwemmungsgebiet HQ100 noch
innerhalb einer Hochwassergefahrenflache HQextrem (Stand Juni 2025).

Nach Bayerischem Landesamt fiir Umwelt (Stand Juni 2025) sind im Anderungsumgriff weder
kartierte Biotope noch sonstige naturschutzrechtliche Schutzgebiete (FFH-Gebiete, Natura 2000
Gebiete etc.) vorhanden. Direkt ostlich und stidwestlich des Planungsumgriff befinden sich die
Biotop Nr. 7940-0129-007 und Nr. 7940-0129-008 ,Hecken, Feldgehdlze und mesophile
Waldreste bei Kirchensur”. Im Stidwesten befindet sich in einem Abstand von 10 bis 25 m zum
Anderungsumgriff die Teilflichen des Biotops Nr. 7940-0131-001 ,Naturnahe Abschnitte des
Surerbachs mit Begleitvegetation”. Es bestehen keinerlei funktionelle Zusammenhange zwischen
den im Planungsgebiet befindlichen Flachen und den Biotopflachen. Hinsichtlich einer
Uberplanung der gegenstindlichen Flichen sind Beeintrichtigungen der Biotopbereiche zu
vermeiden. Weitere Schutzgebiete oder kartiere Biotope sind in der ndheren Umgebung nicht
vorhanden.

Das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Rosenheim enthélt fir die Flachen der
Anderung und der naheren Umgebung keine flichenbezogenen MaRnahmen. Die allgemeinen
Ziele des Arten- und Biotopschutzprogramms Rosenheim sind unbeschadet dessen zu beachten.

Im Verlauf des Jahres 2023 wurden Untersuchungen zur speziellen artenschutzrechtlichen
Prifung durchgefiihrt. Zusammenfassend kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass unter
Beriicksichtigung der vorgeschlagenen MaRnahmen (eine Umsetzung ist auf Ebene des
Bebauungsplans zu bericksichtigen) keine erheblichen Beeintrachtigungen gem. den
Verbotstatbestanden nach & 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu erwarten sind.
Der derzeitige Erhaltungszustand kann gewahrt werden bzw. verschlechtert sich nicht weiter.
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Flr das Schutzgut Lebensraume und Arten sind aufgrund der geringen Wertigkeit des Bestandes
und des relativ kleinen Flachenumgriffs insgesamt Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu
erwarten. Benachbarte Schutzgebiete werden weiterhin erhalten bleiben. Im Rahmen einer
artenschutzrechtlichen Priifung konnten VerstoRe gegen die artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestande nach §44 BNatSchG durch die geplante Flachenausweisung im Hinblick auf
schitzenswerte Tier- und Pflanzenarten weitestgehend ausgeschlossen werden

Durch die Uberplanung geht bisher landwirtschaftliche genutzte Fliche verloren. Die Lage und
Dimension ermoglicht eine flachensparende ErschlieBung und dichte Bebauung, mit der
Anderung werden jedoch Voraussetzung fiir eine erheblich VergroRerung im Verhiltnis zum
bisher kleinteiligen eher landwirtschaftlich gepragten Ameranger Ortsteil Kirchensur geschaffen.
Somit sind fur das Schutzgut Flache insgesamt Auswirkungen geringer-mittlerer Erheblichkeit zu
erwarten.

Ahnliches gilt fiir das Schutzgut Boden. Durch die Bebauung geht ein GroRteil des Bodens als
landwirtschaftliche Produktionsgrundlage und Lebensraum fiir Bodenlebewesen verloren. Die
Lage und Dimension der Flache ermdoglicht eine flachensparende ErschlieBung und dichte
Bebauung. Fir das Schutzgut Boden sind insgesamt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu
erwarten.

Aufgrund des tieferliegenden Grundwasserhorizontes ist aufgrund baulicher MalRinahmen mit
keinen Eingriffen in das Grundwasser zu rechnen. Die erkundeten oberen Bodenschichten weisen
eine geringe Durchlassigkeit auf und sind somit fiir eine Versickerung des anfallenden
Niederschlagwassers ungeeignet. Gegenliber der bisherigen weitestgehenden
landwirtschaftlichen Nutzung kommt es durch die Nutzungen von Wohnbau- und
Verkehrsflaichen zu einer hoheren Versiegelung, was eine ortsnahe Versickerung von
Niederschlagswasser weiter einschrankt. Die Flachen liegen in keinem Uberschwemmungsgebiet
oder einer Hochwassergefahrenflache. Im Zuge von extremen Starkregenereignissen kann es
auch zu Uberschwemmungen oder wild abflieRenden Oberflichenwasser auf den
gegenstdndlichen Flachen kommen. Fir das Schutzgut Grundwasser und Oberflichenwasser
sind insgesamt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten.

Die bestehenden Ackerflachen tragen zur nachtlichen Abkihlung und Frischluftentstehung bei,
gerade bei anhaltenden Hitzeperioden. Durch die Versiegelung von Flachen im Rahmen von
neuen Wohnbau- und Verkehrsflachen ist bei der Frischluftentstehung kleinklimatisch mit einer
Verringerung zu rechnen. Die geplanten Darstellungen der Flachen als Ortsrandeingriinung und
fr 6kologische MaRnahmen und deren Umsetzung haben dagegen einen positiven Effekt auf das
Mikroklima. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft sind insgesamt als gering
einzustufen.

Mit der gegenstandlichen Planung werden Voraussetzungen fiir eine erhebliche VergréRerung im
Verhaltnis zum bisher kleinteilig und eher landwirtschaftlich gepragten Ameranger Ortsteil
Kirchensur geschaffen. Es ist jedoch durch die topografische Lage und die umgebenden Wald-
bzw. Gehdlzstrukturen nicht aus der Ferne einsehbar und somit nicht mit einer erheblichen
Beeintrachtigung fir das Schutzgut Landschaftsbild zu rechnen. Fiir das Schutzgut Landschafts-
und Ortsbild sind Auswirkungen insgesamt geringer Erheblichkeit zu erwarten.

Im Planungsgebiet sind keine Kultur- und Sachgliter bzw. Bau- oder Bodendenkmaler vorhanden.
Flr das Schutzgut Kultur- und Sachgiiter sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Derzeit ist das Gebiet als landwirtschaftliche Flache genutzt und nicht fir Erholungssuchende
erschlossen. Durch den Verlust von dieser erfolgt auf diesen Flachen eine Reduktion der Larm und
Geruchsbelastung. Es ist davon auszugehen, dass bei Einhaltung der rechtlichen
Rahmenbedingungen im Zuge der Nutzung als Wohngebiet keine weiteren relevanten Emissionen
entstehen, welche gesunden Wohnverhaltnissen entgegenstehen. Fir das Schutzgut Mensch
sind insgesamt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten.
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D.5

D.5.1

D.5.2

Beriicksichtigung der Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behdrdenbeteili-
gung

Beteiligung der Offentlichkeit

Im Rahmen der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB sowie der
Beteiligung der Offentlichkeit gem&dR § 3 Abs.2 BauGB wurden keine Einwinde oder
Sachverhalte vorgebracht.

Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager offentlicher Belange

Im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tragern offentlicher Belange
gemall §4 Abs.1BauGB sowie der Beteiligung dieser gemadR §4 Abs.2 BauGB wurden
nachfolgende wesentliche Belange vorgebracht. Deren Berlicksichtigung im Planungsprozess ist
in den einzelnen Aspekten kursiv und grau nachgestellt.

Angemerkt wurde die nicht benétigten gemischten Bauflachen im Westen von Kirchensur im
Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden aus dem Flachennutzungsplan zu streichen.

Die Ausschnitte im Fldchennutzungsplan wurden entsprechend der beabsichtigten zukiinftigen
Entwicklung durch die Gemeinde angepasst (Klarstellungsbereiche).

Es wird darauf hingewiesen, dass landesplanerisch der Wohnflachenbedarf nachvollziehbar ist,
allerdings bleibt die Lage im Ortsteil Kirchensur problematisch.

Die Schaffung von Wohnraum im Ortsteil Kirchensur geht einher mit dem
Gemeindeentwicklungskonzept (2011), welches u.a. als Ziel fiir die Gemeinde formuliert, dass die
Ortsteile Amerang, Evenhausen und Kirchensur vorrangig zu entwickeln sind. Zudem wird mit der
Wohnbaufldchenausweisung angestrebt den bestehenden und zukiinftigen Wohnraumbedarf in
Kirchensur und der umliegenden kleineren Weilern in moderatem Umfang entsprechend zu decken
und um Ortsansdssigen und jungen Familien eine dauerhafte Bleibeperspektive am Ort zu
ermdglichen. An der Planung wurde somit weiterhin festgehalten.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Planungsgebiet zwar derzeit keine Bodendenkmaler bekannt
sind, aber jederzeit mit bislang unentdeckten Funden zu rechnen ist. Es wird auf die gesetzliche
Meldepflicht gemaR Art. 8 und 9 BayDSchG hingewiesen

Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG gelten allgemein, unabhdéngig der Bauleitplanung. Dariiber hinaus
sind diese auf Ebene des Fldchennutzungsplans noch nicht relevant. Auf Ebene des konkreten
Bebauungsplans wird auf die beiden Absdtze im Satzungstext entsprechend hingewiesen.

Angemerkt wird, dass zur Vermeidung von Eingriffen in den Waldbestand ein ausreichender
Abstand der Bebauung zum Wald zu halten sei (mindestens Baumfalllange).

Im Rahmen der Uberplanung der gegensténdlichen Fldchen sind keine Eingriffe in die Waldfléchen
vorgesehen. Auch halten die dargestellten Wohnbaufléichen einen ausreichenden Abstand zu den
Waldflédchen ein.

Es wird darauf hingewiesen, die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich
im Bauleitplanverfahren in der Abwadgung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu beriicksichtigen.

Aufgrund der grofmafstdbigeren, liberschldgigen Darstellungen im Fldchennutzungsplan ist eine
genaue, detaillierte Abarbeitung von Eingriff und Ausgleich und der Beriicksichtigung méglicher
Vermeidungsmafinahmen nicht mdéglich. Die genauen Beurteilungen, Berechnungen
(Eingriffsermittlung) sowie Lage, Umfang und die genaue Ausgestaltung von
AusgleichsmafSnahmen werden konkret auf Ebene des im Parallelverfahren befindlichen
Bebauungsplan ,Kirchensur Reiterbergerstrafie” beschrieben und festgesetzt.
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Die Flachen aus der amtlichen Biotopkartierung fehlen im Flachennutzungsplan und sind noch
aufzunehmen. Sowie die Darstellung der Waldflachen soll angepasst werden.

Die Fldchen aus der amtlichen Biotopkartierung wurden in den Darstellungen des
Flichennutzungsplans als nachrichtliche Ubernahme als ,Kartierte Biotopfléiche” ergénzt. Die
hinweislichen Darstellungen als Wald bleiben weiterhin bestehen.

Es wird die zunehmende Bedeutung des Schutzes vor Starkregenereignissen betont, die durch
den Klimawandel haufiger und intensiver werden. Gebdude sollten gegen eindringendes Wasser
geschitzt und die Nutzung tieferliegender Rdume entsprechend angepasst werden. Es werden
konkrete Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung gegeben.

Die Hinweise und Anregungen libersteigen die Planungstiefe des Fldchennutzungsplans. Die
Hinweise zu Starkregenereignissen, wild abfliefendem Wasser, méglicher Uberflutungen und
Niederschlagswasserbehandlung finden auf Ebene des konkreten Bebauungsplans “Kirchensur
Reiterbergerstrafse” (parallel in Aufstellung) entsprechend Berlicksichtigung.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der Hangneigung des Planungsgebietes bei Starkregen
mit wild abflieBendem Wasser zu rechnen ist, und Gebdude dementsprechend angepasst werden
sollten.

Dies findet auf Ebene des konkreten Bebauungsplans “Kirchensur Reiterbergerstrafse” (parallel in
Aufstellung) entsprechend Beriicksichtigung.

Es wird ein ordnungsgeméaRer Anschluss an die 6ffentliche Wasserversorgung gefordert, bevor
die Gebdude bezogen werden.

Im Rahmen der ErschliefSungsplanung sind ein Regenwasser- sowie Abwasserkanal und eine
Trinkwasserversorgungsleitung innerhalb vorgesehen ErschliefSungsfldchen vorgesehen. Dies wird
auf Ebene des konkreten Bebauungsplans “Kirchensur Reiterbergerstrafse” (parallel in
Aufstellung) abgearbeitet

Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen ist der belebte Oberboden und ggf.
kulturfahige Unterboden getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu
schiitzen und einer moglichst hochwertigen Nutzung zuzufihren.

Der Hinweis ist an den ErschliefSungsplaner weiterzuleiten und zu berticksichtigen.

Es wird empfohlen, ein Dorfgebiet (MD) auszuweisen, um angrenzenden landwirtschaftlichen
Betrieben Entwicklungsmoglichkeiten zu erhalten, insbesondere im Hinblick auf
Immissionsabstande.

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung zum im Parallelverfahren aufgestellten
Bebauung “Kirchensur Reiterbergerstrafse” wurden die Gerduscheinwirkungen der in der
Umgebung bestehenden Landwirtschaftlichen Hofstellen ermitteln und anhand der einschldgigen
Regelwerke beurteilt. Die schalltechnische Situation wurde als unkritisch eingestuft.

Es wird ein sparsamer Umgang mit landwirtschaftlicher Flache gefordert, da fruchtbare Boden
zunehmend verloren gehen.

Bei den gegenstdndlichen Fléchen handelt es sich um kleinere, begrenzte landwirtschaftlich
genutzte Fldchen, welche eingegrenzt werden durch Wald, Bdschungen, Verkehrs- sowie
Siedlungsfldchen. Somit wird nicht in gréflere zusammenhdngende Landwirtschaftsfldchen
eingegriffen. In der Umgebung bestehen weiterhin gréfiere, zusammenhdéngende
Landwirtschaftsfldchen zur Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

Die geplante ErschlieBung sei fir den landwirtschaftlichen Verkehr zu eng und gefahrlich, um
Verkehrsbehinderungen und Unfallrisiken zu vermeiden.

Es ist eine Erweiterung und Erneuerung der Strafienverkehrsflichen der Reiterbergerstrafie
vorgesehen, welche eine funktionsfdhige ErschliefSung der neuen Wohnbaufldchen sicherstellt.
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D.6

Anderweitige Planungsmoglichkeiten

Im Vordergrund der gegenstédndlichen Flachennutzungsplanidnderung steht die Schaffung der
planungsrechtlichen  Voraussetzungen  eines Allgemeinen  Wohngebietes.  GemiR
§ 2 Abs. 4 BauGB sind in Betracht kommende anderweitige Planungsmoglichkeiten darzustellen,
wobei die Ziele und der raumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu beriicksichtigen und die
wesentlichen Griinde fiir die getroffene Wahl anzugeben sind.

Im Vorfeld der Planung wurden im Gemeinderat alternative Flichen bzw. Standorte innerhalb des
Gemeindegebietes sowie Ortsgefiiges hinsichtlich der Umsetzung des Vorhabens betrachtet und
bzgl. einer Baulandentwicklung diskutiert. Vor dem Hintergrund der vorliegenden giinstigen
ErschlieBungsvoraussetzungen, der gesicherten Grundstiicksverfligbarkeit und der bestehenden
Nachfrage nach Wohnraum im Ortsteil Kirchensur und den umliegenden kleineren Weilern, hat
sich die Gemeinde entschlossen, das Vorhaben mit seinem stiadtebaulich sinnvollen
Gesamtkonzept, unter Beriicksichtigung einer gestaffelten Entwicklung je nach Bedarf, in
Kirchensur zu entwickeln. Somit wird auch weiterhin eine nachhaltige und vitale Entwicklung des
Ortsteils gestdrkt und langfristig eine demografisch gemischte Ortsgemeinschaft sichergestellt.

Ausfertigung

Mit Beschluss des Gemeinderates Amerang vom 25.06.2025 wurde die 13. Anderung des
Flachennutzungsplans in der Fassung vom 25.06.2025 festgestellt.

Amerang, den 04.02.2026
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Konrad Lin{qgc/E'rster Blrgermgister




	DOC040226-04022026120346
	13. Änderung Flächennutzungsplan Begründung.pdf
	13. Änderung Flächennutzungsplan Begründung
	DOC040226-04022026120255

